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Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung der Stadt Viechtach 
(Entwässerungssatzung - EWS) 

Vom 23.11.2021 

Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und 3 der 
Gemeindeordnung (GO) sowie Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes 
(BayWG) folgende Satzung: 

§ 1
Öffentliche Einrichtung 

(1) Die Stadt betreibt eine (leitungsgebundene) öffentliche Einrichtung zur Abwasserbeseiti-
gung (Entwässerungseinrichtung) für das von der Entwässerungseinrichtung der Stadt
entsorgte Gebiet, einschließlich des Verbandsgebietes des Zweckverbandes Industriege-
biet REICHSDORF NORD.

(2) Im Übrigen bestimmt Art und Umfang der Entsorgung die Stadt.

(3) Zur Entwässerungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßengrund liegenden
Teile der Grundstücksanschlüsse.

§ 2
Grundstücksbegriff, Verpflichtete 

(1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem
gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbst-
ständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder
Teile von Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. Soweit rechtlich verbind-
liche planerische Vorgaben vorhanden sind, sind sie zu berücksichtigen.

(2) Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer erlassenen Vorschriften gelten auch für
Teileigentümer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte,
Nießbraucher und sonstige zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. Von
mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamt-
schuldner.

§ 3
Begriffsbestimmungen 

Im Sinn dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 

1. Abwasser

ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in
seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen
abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus dem Bereich
von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser (Niederschlags-
wasser).
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Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in landwirtschaftlichen Betrieben 
anfallende Abwasser (einschließlich Jauche und Gülle), das dazu bestimmt ist, auf land-
wirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu werden; 
nicht zum Aufbringen bestimmt ist insbesondere das häusliche Abwasser. 

2. Kanäle

sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Regenwasserkanäle einschließlich
der Sonderbauwerke wie z. B. Schächte, Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe.

3. Schmutzwasserkanäle

dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Schmutzwasser.

4. Mischwasserkanäle

sind zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlags- und Schmutzwasser bestimmt.

5. Regenwasserkanäle

dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Niederschlagswasser.

6. Sammelkläranlage

ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen gesammelten Abwassers einschließlich
der Ableitung zum Gewässer.

7. Grundstücksanschlüsse

sind

- bei Freispiegelkanälen:

die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht. Ist entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1
EWS kein Kontrollschacht vorhanden, endet der Grundstücksanschluss an der
Grenze des öffentlichen Straßengrundes zu privaten Grundstücken.

- bei Druckentwässerung:

die Leitungen vom Kanal bis zum Abwassersammelschacht.

- bei Unterdruckentwässerung:

die Leitungen vom Kanal bis einschließlich des Hausanschlussschachts.

8. Grundstücksentwässerungsanlagen

sind

- bei Freispiegelkanälen:

die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers dienen,
bis einschließlich des Kontrollschachts. Hierzu zählt auch die im Bedarfsfall erfor-
derliche Hebeanlage zur ordnungsgemäßen Entwässerung eines Grundstücks (§ 9
Abs. 4). Ist entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS kein Kontrollschacht vorhanden, endet
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die Grundstücksentwässerungsanlage an der Grenze privater Grundstücke zum öf-
fentlichen Straßengrund. 

- bei Druckentwässerung:

die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers dienen,
bis einschließlich des Abwassersammelschachts.

- bei Unterdruckentwässerung:

die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers dienen,
bis zum Hausanschlussschacht.

9. Kontrollschacht

ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle und Wartung der Anlage dient.

10. Abwassersammelschacht (bei Druckentwässerung)

ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen- und Steuerungsanlage.

11. Hausanschlussschacht (bei Unterdruckentwässerung)

ist ein Schachtbauwerk mit einem als Vorlagebehälter dienenden Stauraum sowie einer
Absaugventileinheit.

12. Messschacht

ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserabflusses oder die Entnahme von Ab-
wasserproben.

13. Abwasserbehandlungsanlage

ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit des Abwassers vor Einleitung in den
Kanal zu vermindern oder zu beseitigen. Hierzu zählen insbesondere Kleinkläranlagen
zur Reinigung häuslichen Abwassers sowie Anlagen zur (Vor-) Behandlung gewerblichen
oder industriellen Abwassers.

14. Fachlich geeigneter Unternehmer

ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen
fachkundig auszuführen. Voraussetzungen für die fachliche Eignung sind insbesondere

- die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkunde der verantwortlichen tech-
nischen Leitung,

- die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen nachweisliche Qualifikation
für die jeweiligen Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen,

- die Verfügbarkeit der benötigten Werkzeuge, Maschinen und Geräte,

- die Verfügbarkeit und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften,

- eine interne Qualitätssicherung (Weiterbildung, Kontrollen und Dokumentation).
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§ 4
Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grundstück nach Maßgabe die-
ser Satzung an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird. Er ist berechtigt, nach
Maßgabe der §§ 14 bis 17 das anfallende Abwasser in die Entwässerungseinrichtung ein-
zuleiten.

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch
einen Kanal erschlossen sind. Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weiter ge-
hender bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass neue Kanäle
hergestellt oder bestehende Kanäle geändert werden. Welche Grundstücke durch einen
Kanal erschlossen werden, bestimmt die Stadt.

(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht,

1. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht ohne Weiteres von der Ent-
wässerungseinrichtung übernommen werden kann und besser von demjenigen be-
handelt wird, bei dem es anfällt oder

2. solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder wegen des unverhältnis-
mäßig hohen Aufwands nicht möglich ist.

(4) Die Stadt kann den Anschluss und die Benutzung versagen, wenn die gesonderte Be-
handlung des Abwassers wegen der Siedlungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit nicht
beeinträchtigt.

(5) Unbeschadet des Abs. 4 besteht ein Benutzungsrecht nicht, soweit eine Versickerung o-
der anderweitige Beseitigung von Niederschlagswasser ordnungsgemäß möglich ist. Die
Stadt kann hiervon Ausnahmen zulassen oder bestimmen, wenn die Einleitung von Nie-
derschlagswasser aus betriebstechnischen Gründen erforderlich ist. Der Nachweis für die
Voraussetzungen des Satzes 1 ist vom Grundstückseigentümer zu erbringen.

§ 5
Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, bebaute Grundstücke an die Ent-
wässerungseinrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht
nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist.

(2) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, auch unbebaute Grundstücke an
die Entwässerungseinrichtung anzuschließen, wenn Abwasser anfällt.

(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei deren Benutzung Ab-
wasser anfallen kann, dauernd oder vorübergehend vorhanden sind.

(4) Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der Abwassereinleitung nach Menge
oder Beschaffenheit zur Folge haben, muss der Anschluss vor dem Beginn der Benutzung
des Baus hergestellt sein. In allen anderen Fällen ist der Anschluss nach schriftlicher Auf-
forderung durch die Stadt innerhalb der von ihr gesetzten Frist herzustellen.

(5) Auf Grundstücken, die an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen sind, ist im Um-
fang des Benutzungsrechts alles Abwasser in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten
(Benutzungszwang). Verpflichtet sind der Grundstückseigentümer und alle Benutzer der
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Grundstücke. Sie haben auf Verlangen der Stadt die dafür erforderliche Überwachung zu 
dulden. 

§ 6
Befreiung von Anschluss- oder Benutzungszwang 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum
Teil befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter
Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf
Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Stadt einzureichen.

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt
werden.

§ 7
Sondervereinbarungen 

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss oder zur Benutzung berechtigt oder
verpflichtet, kann die Stadt durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis be-
gründen.

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der Bei-
trags- und Gebührensatzung entsprechend. Ausnahmsweise kann in der Sonderverein-
barung Abweichendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist.

§ 8
Grundstücksanschluss 

(1) Der Grundstücksanschluss wird, soweit er nicht nach § 1 Abs. 3 Bestandteil der Entwäs-
serungseinrichtung ist, vom Grundstückseigentümer hergestellt, verbessert, erneuert, ge-
ändert und unterhalten sowie stillgelegt und beseitigt; § 9 Abs. 2 und 6 sowie §§ 10 bis 12
gelten entsprechend.

(2) Die Stadt bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücksanschlüsse. Sie
bestimmt auch, wo und an welchen Kanal anzuschließen ist. Begründete Wünsche des
Grundstückseigentümers werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. Soll der Grund-
stücksanschluss auf Wunsch des Grundstückseigentümers nachträglich geändert wer-
den, verlangt die Stadt die hierfür entstehenden Kosten vom Grundstückseigentümer. Un-
ter einer nachträglichen Änderung ist auch ein zusätzlicher Grundstücksanschluss zu ver-
stehen. Die näheren Einzelheiten einer nachträglichen Änderung einschließlich der Kos-
tentragung sollen in einer gesonderten Vereinbarung geregelt werden.

(3) Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück an die Entwässerungseinrichtung an-
geschlossen oder anzuschließen ist, muss die Verlegung von Grundstücksanschlüssen,
den Einbau von Schächten, Schiebern, Messeinrichtungen und dergleichen und von Son-
derbauwerken zulassen, ferner das Anbringen von Hinweisschildern dulden, soweit diese
Maßnahmen für die ordnungsgemäße Beseitigung des auf seinem Grundstück anfallen-
den Abwassers erforderlich sind.
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§ 9
Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Jedes Grundstück, das an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird, ist vorher
vom Grundstückseigentümer mit einer Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen.
Wird das Schmutzwasser über die Entwässerungseinrichtung abgeleitet, aber keiner
Sammelkläranlage zugeführt, ist die Grundstücksentwässerungsanlage mit einer Abwas-
serbehandlungsanlage auszustatten.

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des
Abs. 1 Satz 2 sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu
betreiben, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern, zu unterhalten, stillzulegen oder zu
beseitigen. Für die Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des
Abs. 1 Satz 2 ist darüber hinaus der Stand der Technik maßgeblich.

(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kontrollschacht zu errichten. Die
Stadt kann verlangen, dass anstelle oder zusätzlich zum Kontrollschacht ein Messschacht
zu erstellen ist. Bei Druckentwässerung oder Unterdruckentwässerung gelten Sätze 1
und 2 nicht, wenn die Kontrolle und Wartung der Grundstücksentwässerungsanlage über
den Abwassersammelschacht oder den Hausanschlussschacht durchgeführt werden
kann.

(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, kann die Stadt vom Grundstückseigentü-
mer den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage zur Entwässerung des Grundstücks
verlangen, wenn ohne diese Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers
bei einer den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Planung und
Ausführung des Kanalsystems für die Stadt nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist.

(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Entwässerungseinrichtung hat sich jeder
Anschlussnehmer selbst zu schützen.

(6) Die Stadt darf zur Entlastung der öffentlichen Einrichtung bestimmen, dass Niederschlags-
wasser nur mittels Oberflächenwasserrückhaltung gedrosselt eingeleitet wird.

(7) Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie Arbeiten daran dürfen nur durch fachlich ge-
eignete Unternehmer ausgeführt werden. Die Stadt kann den Nachweis der fachlichen
Eignung verlangen.

§ 10
Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder geändert wird, sind der
Stadt folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen:

a) Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maßstab 1:1.000,

b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus denen der Verlauf der Leitun-
gen und im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Abwasserbehandlungsanlage ersichtlich
sind,

c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwässerungsgegenstände im
Maßstab 1:100, bezogen auf Normal-Null (NN), aus denen insbesondere die Ge-
lände- und Kanalsohlenhöhen, die maßgeblichen Kellersohlenhöhen, Querschnitte
und Gefälle der Kanäle, Schächte, höchste Grundwasseroberfläche zu ersehen
sind,
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d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffen-
heit erheblich vom Hausabwasser abweicht, zugeführt wird, ferner Angaben über

- Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner auf dem Grundstück, wenn
deren Abwasser miterfasst werden soll,

- Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, der Erzeugnisse,

- die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge,

- Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten bestimmten Abwassers,

- die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung des Abwassers (Küh-
lung, Reinigung, Neutralisation, Dekontaminierung) mit Bemessungsnachwei-
sen.

Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den wasserwirtschaftlichen Betriebs-
plan (Zufluss, Verbrauch, Kreislauf, Abfluss) und durch Pläne der zur Vorbehandlung be-
absichtigten Einrichtungen. Die Pläne müssen den bei der Stadt aufliegenden Planmus-
tern entsprechen. Alle Unterlagen sind vom Grundstückseigentümer und dem Planfertiger 
zu unterschreiben. Die Stadt kann erforderlichenfalls weitere Unterlagen anfordern. 

(2) Die Stadt prüft, ob die geplante Grundstücksentwässerungsanlage den Bestimmungen
dieser Satzung entspricht. Ist das der Fall, erteilt die Stadt schriftlich ihre Zustimmung und
gibt eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück; die
Zustimmung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Die Zustimmung gilt
als erteilt, wenn die Stadt nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der vollständigen
Planunterlagen ihre Zustimmung schriftlich verweigert. Entspricht die Grundstücksent-
wässerungsanlage nicht den Bestimmungen dieser Satzung, setzt die Stadt dem Grund-
stückseigentümer unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung und
erneuten Einreichung der geänderten Unterlagen bei der Stadt; Satz 3 gilt entsprechend.

(3) Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage darf erst be-
gonnen werden, wenn die Zustimmung nach Abs. 2 erteilt worden ist oder als erteilt gilt.
Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und was-
serrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt.

(4) Von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 kann die Stadt Ausnahmen zulassen.

§ 11
Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt den Beginn des Herstellens, des Änderns, des
Ausführens größerer Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens spätestens drei Tage
vorher schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den Unternehmer zu benennen. Muss we-
gen Gefahr im Verzug mit den Arbeiten sofort begonnen werden, ist der Beginn innerhalb
von 24 Stunden schriftlich anzuzeigen.

(2) Die Stadt ist berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. Der Grundstückseigentümer hat zu
allen Überprüfungen Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzustellen.
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(3) Der Grundstückseigentümer hat die Grundstücksentwässerungsanlage vor Verdeckung
der Leitungen auf satzungsgemäße Errichtung und vor ihrer Inbetriebnahme auf Mängel-
freiheit durch einen nicht an der Bauausführung beteiligten fachlich geeigneten Unterneh-
mer prüfen und das Ergebnis durch diesen bestätigen zu lassen. Dies gilt nicht, soweit die
Stadt die Prüfungen selbst vornimmt; sie hat dies vorher anzukündigen. Abs. 2 Satz 2 gilt
entsprechend. Werden die Leitungen vor Durchführung der Prüfung auf satzungsgemäße
Errichtung der Grundstücksentwässerungsanlage verdeckt, sind sie auf Anordnung der
Stadt freizulegen.

(4) Soweit die Stadt die Prüfungen nicht selbst vornimmt, hat der Grundstückseigentümer der
Stadt die Bestätigungen nach Abs. 3 vor Verdeckung der Leitungen und vor Inbetrieb-
nahme der Grundstücksentwässerungsanlage unaufgefordert vorzulegen. Die Stadt kann
die Verdeckung der Leitungen oder die Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungs-
anlage innerhalb eines Monats nach Vorlage der Bestätigungen oder unverzüglich nach
Prüfung durch die Stadt schriftlich untersagen. In diesem Fall setzt die Stadt dem Grund-
stückseigentümer unter Angabe der Gründe für die Untersagung eine angemessene
Nachfrist für die Beseitigung der Mängel; Sätze 1 und 2 sowie Abs. 3 gelten entspre-
chend.

(5) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2, die Bestätigungen des fachlich geeigneten Unterneh-
mers oder die Prüfung durch die Stadt befreien den Grundstückseigentümer, den ausfüh-
renden oder prüfenden Unternehmer sowie den Planfertiger nicht von der Verantwortung
für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlage.

(6) Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung eines privaten Sachverständigen der
Wasserwirtschaft über die ordnungsgemäße Errichtung der Abwasserbehandlungsanlage
gemäß den Richtlinien für Zuwendungen für Kleinkläranlagen vor, ersetzt diese in ihrem
Umfange die Prüfung und Bestätigung nach Abs. 3 und Abs. 4.

§ 12
Überwachung 

(1) Der Grundstückseigentümer hat die von ihm zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse,
Messschächte und Grundstücksentwässerungsanlagen, die an Misch- oder Schmutzwas-
serkanäle angeschlossen sind, in Abständen von jeweils 20 Jahren ab Inbetriebnahme
auf eigene Kosten durch einen fachlich geeigneten Unternehmer auf Mängelfreiheit prü-
fen und das Ergebnis durch diesen bestätigen zu lassen. Für Anlagen in Wasserschutz-
gebieten gelten kürzere Abstände entsprechend den Festlegungen in der jeweiligen
Schutzgebietsverordnung; ist dort nichts geregelt ist die Dichtheit wiederkehrend alle fünf
Jahre durch Sichtprüfung und alle zehn Jahre durch Druckprobe oder ein anderes gleich-
wertiges Verfahren nachzuweisen. Festgestellte Mängel hat der Grundstückseigentümer
unverzüglich beseitigen zu lassen. Bei erheblichen Mängeln ist innerhalb von sechs Mo-
naten nach Ausstellung der Bestätigung eine Nachprüfung durchzuführen. Die Gemeinde
kann verlangen, dass die Bestätigung über die Mängelfreiheit und über die Nachprüfung
bei festgestellten Mängeln vorgelegt werden.

(2) Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungsanlagen gelten die ein-
schlägigen wasserrechtlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 und 2 BayWG
für Kleinkläranlagen.

(3) Der Grundstückseigentümer hat Störungen und Schäden an den Grundstücksanschlüs-
sen, Messschächten, Grundstücksentwässerungsanlagen, Überwachungseinrichtungen
und Abwasserbehandlungsanlagen unverzüglich der Stadt anzuzeigen.
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(4) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit er-
heblich vom Hausabwasser abweicht, der Entwässerungseinrichtung zugeführt, kann die
Stadt den Einbau und den Betrieb von Überwachungseinrichtungen verlangen. Hierauf
wird in der Regel verzichtet, soweit für die Einleitung eine wasserrechtliche Genehmigung
der Kreisverwaltungsbehörde vorliegt und die Ergebnisse der wasserrechtlich vorge-
schriebenen Eigen- oder Selbstüberwachung der Stadt vorgelegt werden.

(5) Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist die Stadt befugt, die Grundstücksentwässerungsanlagen
jederzeit zu überprüfen, Abwasserproben zu entnehmen sowie Messungen und Untersu-
chungen durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grundstücksanschlüsse und Messschächte,
wenn sie die Stadt nicht selbst unterhält. Die Stadt kann jederzeit verlangen, dass die vom
Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand gebracht werden,
der Störungen anderer Einleiter, Beeinträchtigungen der Entwässerungseinrichtung und
Gewässerverunreinigungen ausschließt. Führt die Stadt aufgrund der Sätze 1 oder 2 eine
Überprüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, der Messschächte oder der vom
Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse auf Mängelfreiheit
durch, beginnt die Frist nach Abs. 1 Satz 1 mit Abschluss der Prüfung durch die Stadt neu
zu laufen.

(6) Die Verpflichtungen nach den Abs. 1 bis 5 gelten auch für den Benutzer des Grundstücks.

§ 13
Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück 

Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen ist, sind nicht der Ab-
leitung zur Entwässerungseinrichtung dienende Grundstücksentwässerungsanlagen sowie 
dazugehörige Abwasserbehandlungsanlagen in dem Umfang außer Betrieb zu setzen, in dem 
das Grundstück über die Entwässerungseinrichtung entsorgt wird. § 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt un-
berührt. 

§ 14
Einleiten in die Kanäle 

(1) In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in Regenwasserkanäle nur Nieder-
schlagswasser eingeleitet werden. In Mischwasserkanäle darf sowohl Schmutz- als auch
Niederschlagswasser eingeleitet werden.

(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet werden darf, bestimmt die Stadt.

§ 15
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen 

(1) In die Entwässerungseinrichtung dürfen Stoffe nicht eingeleitet oder eingebracht werden,
die

- die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Gesundheit beeinträchtigen,

- die Entwässerungseinrichtung oder die angeschlossenen Grundstücke gefährden
oder beschädigen,

- den Betrieb der Entwässerungseinrichtung erschweren, behindern oder beeinträch-
tigen,
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- die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des Klärschlamms erschweren
oder verhindern oder

- sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, auswirken.

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für

1. feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin oder Öl,

2. infektiöse Stoffe, Medikamente,

3. radioaktive Stoffe,

4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in der Sam-
melkläranlage oder des Gewässers führen, Lösemittel,

5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstungen, Gase oder Dämpfe
verbreiten können,

6. Grund- und Quellwasser,

7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, Sand, Kies, Faserstoffe,
Zement, Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Treber,
Hefe, flüssige Stoffe, die erhärten,

8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Gülle, Abwasser aus Dung-
gruben und Tierhaltungen, Silagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke,

9. Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensionen aus Abwasserbehandlungsan-
lagen und Abortgruben unbeschadet gemeindlicher Regelungen zur Beseitigung der
Fäkalschlämme,

10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit,
Anreicherungsfähigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erb-
gutverändernden Wirkung als gefährlich zu bewerten sind wie Schwermetalle, Cya-
nide, halogenierte Kohlenwasserstoffe, Polycyclische Aromaten, Phenole.

Ausgenommen sind

- unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und in der Menge,
wie sie auch im Abwasser aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind;

- Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage zurückgehalten
werden können und deren Einleitung die Stadt in den Einleitungsbedingungen
nach Abs. 3 oder 4 zugelassen hat;

- Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 des Wasserhaushaltsgeset-
zes eingeleitet werden dürfen.

11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben,

- von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Behandlung in der Sammel-
kläranlage nicht den Mindestanforderungen nach § 57 des Wasserhaushalts-
gesetzes entsprechen wird,
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- das wärmer als +35 °C ist,

- das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 aufweist,

- das aufschwimmende Öle und Fette enthält,

- das als Kühlwasser benutzt worden ist.

12. nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln; das gilt
nicht für Ölbrennwertkessel bis 200 kW, die mit schwefelarmen Heizöl EL betrieben
werden,

13. nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer
Nennwertleistung über 200 kW.

(3) Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Satz 2 zweiter Spiegelstrich werden ge-
genüber den einzelnen Anschlusspflichtigen oder im Rahmen einer Sondervereinbarung
festgelegt.

(4) Über Abs. 3 hinaus kann die Stadt in Einleitungsbedingungen auch die Einleitung von Ab-
wasser besonderer Art und Menge ausschließen oder von besonderen Voraussetzungen
abhängig machen, soweit dies zum Schutz des Betriebspersonals, der Entwässerungs-
einrichtung oder zur Erfüllung der für den Betrieb der Entwässerungseinrichtung gelten-
den Vorschriften, insbesondere der Bedingungen und Auflagen des der Stadt erteilten
wasserrechtlichen Bescheids, erforderlich ist.

(5) Die Stadt kann die Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 und 4 neu festlegen, wenn die
Einleitung von Abwasser in die Entwässerungseinrichtung nicht nur vorübergehend nach
Art oder Menge wesentlich geändert wird oder wenn sich die für den Betrieb der Entwäs-
serungseinrichtung geltenden Gesetze oder Bescheide ändern. Die Stadt kann Fristen
festlegen, innerhalb derer die zur Erfüllung der geänderten Anforderungen notwendigen
Maßnahmen durchgeführt werden müssen.

(6) Die Stadt kann die Einleitung von Stoffen im Sinn der Abs. 1 und 2 zulassen, wenn der
Verpflichtete Vorkehrungen trifft, durch die die Stoffe ihre gefährdende oder schädigende
Wirkung verlieren oder der Betrieb der Entwässerungseinrichtung nicht erschwert wird. In
diesem Fall hat er der Stadt eine Beschreibung mit Plänen in doppelter Fertigung vorzu-
legen.

(7) Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln o-
der aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 200 kW
in die Entwässerungseinrichtung ein, ist er verpflichtet, das Kondensat zu neutralisieren
und der Stadt über die Funktionsfähigkeit der Neutralisationsanlage jährlich eine Beschei-
nigung eines Betriebes nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz oder
eines geeigneten Fachbetriebs vorzulegen.

(8) Besondere Vereinbarungen zwischen der Stadt und einem Verpflichteten, die das Einlei-
ten von Stoffen im Sinn des Abs. 1 durch entsprechende Vorkehrungen an der Entwässe-
rungseinrichtung ermöglichen, bleiben vorbehalten.

(9) Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine Grundstücksentwässerungsanlage oder in die
Entwässerungseinrichtung gelangen, ist dies der Stadt sofort anzuzeigen.
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§ 16
Abscheider 

Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten (z. B. Benzin, Öle oder Fette) mitabgeschwemmt 
werden können, ist das Abwasser über in die Grundstücksentwässerungsanlage eingebaute 
Leichtflüssigkeits- bzw. Fettabscheider abzuleiten. Die Abscheider sind nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben und regelmäßig zu warten. Die 
Stadt kann den Nachweis der ordnungsgemäßen Eigenkontrolle, Wartung, Entleerung und 
Generalinspektion verlangen. Das Abscheidegut ist schadlos zu entsorgen. 

§ 17
Untersuchung des Abwassers 

(1) Die Stadt kann über die Art und Menge des eingeleiteten oder einzuleitenden Abwassers
Aufschluss verlangen. Bevor erstmals Abwasser eingeleitet oder wenn Art oder Menge
des eingeleiteten Abwassers geändert werden, ist der Stadt auf Verlangen nachzuweisen,
dass das Abwasser keine Stoffe enthält, die unter das Verbot des § 15 fallen.

(2) Die Stadt kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch periodisch, untersuchen lassen.
Auf die Überwachung wird in der Regel verzichtet, soweit für die Einleitung in die Sam-
melkanalisation eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde vor-
liegt, die dafür vorgeschriebenen Untersuchungen aus der Eigen- oder Selbstüberwa-
chung ordnungsgemäß durchgeführt und die Ergebnisse der Stadt vorgelegt werden. Die
Stadt kann verlangen, dass die nach § 12 Abs. 4 eingebauten Überwachungseinrichtun-
gen ordnungsgemäß betrieben und die Messergebnisse vorgelegt werden.

§ 18
Haftung 

(1) Die Stadt haftet unbeschadet Abs. 2 nicht für Schäden, die auf solchen Betriebsstörungen
beruhen, die sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, Ausführung und Unterhaltung der
Entwässerungseinrichtung nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch für
Schäden, die durch Rückstau hervorgerufen werden.

(2) Die Stadt haftet für Schäden, die sich aus der Benutzung der Entwässerungseinrichtung
ergeben, nur dann, wenn einer Person, deren sich die Stadt zur Erfüllung ihrer Verpflich-
tungen bedient, Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt.

(3) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer haben für die ordnungsgemäße Benutzung
der Entwässerungseinrichtung einschließlich des Grundstücksanschlusses zu sorgen.

(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sondervereinbarung zuwiderhandelt, haf-
tet der Stadt für alle ihr dadurch entstehenden Schäden und Nachteile. Dasselbe gilt für
Schäden und Nachteile, die durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässe-
rungsanlage oder des Grundstücksanschlusses verursacht werden, soweit dieser nach
§ 8 vom Grundstückseigentümer herzustellen, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern und
zu unterhalten sowie stillzulegen und zu beseitigen ist. Mehrere Verpflichtete haften als
Gesamtschuldner.
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§ 19
Grundstücksbenutzung 

(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließ-
lich Zubehör zur Ableitung von Abwasser über sein im Einrichtungsgebiet liegendes
Grundstück sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und so-
weit diese Maßnahmen für die örtliche Abwasserbeseitigung erforderlich sind. Diese
Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen oder
anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem
angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder
für die die Möglichkeit der örtlichen Abwasserbeseitigung sonst wirtschaftlich vorteilhaft
ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentü-
mer in unzumutbarer Weise belasten würde.

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inan-
spruchnahme seines Grundstücks zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Anlagen verlangen, wenn sie an der
bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die Stadt
zu tragen, soweit die Einrichtung nicht ausschließlich der Entsorgung des Grundstücks
dient. Dies gilt nicht, sofern die Einrichtung dinglich gesichert ist (§ 1023 Abs. 1 BGB).

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für
Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und
Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 20
Betretungsrecht 

(1) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grundstücks haben zu dulden, dass
zur Überwachung ihrer satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten die mit dem Vollzug
dieser Satzung beauftragten Personen der Stadt zu angemessener Tageszeit Grundstü-
cke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen
Umfang betreten; auf Verlangen haben sich diese Personen auszuweisen. Ihnen ist un-
gehindert Zugang zu allen Anlagenteilen zu gewähren und sind die notwendigen Aus-
künfte zu erteilen. Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grundstücks wer-
den nach Möglichkeit vorher verständigt; das gilt nicht für Probenahmen und Abwasser-
messungen.

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betretungs- und Überwachungsrechte blei-
ben unberührt.

§ 21
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit Geldbuße belegt werden, wer
vorsätzlich

1. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 4 Sätze 1 und 3, § 12 Abs. 1 Satz 2 und
Abs. 3, § 15 Abs. 9, § 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie § 20 Abs. 1
Satz 2 festgelegten oder hierauf gestützten Anzeige-, Auskunfts-, Nachweis- oder
Vorlagepflichten verletzt,
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2. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung der Stadt mit der Herstellung oder
Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage beginnt,

3. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 1 eine unrichtige Bestätigung aus-
stellt oder entgegen § 11 Abs. 4 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 2 vorlegt,

4. entgegen § 11 Abs. 3, Abs. 4 Sätze 1 und 3 vor Prüfung der Grundstücksentwässe-
rungsanlage durch einen fachlich geeigneten Unternehmer oder vor Vorlage von
dessen Bestätigung oder vor Prüfung durch die Stadt die Leitungen verdeckt oder
einer Untersagung der Stadt nach § 11 Abs. 4 Satz 2 zuwiderhandelt,

5. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstücksentwässerungsanlagen nicht innerhalb
der vorgegebenen Fristen überprüfen lässt,

6. entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwasser oder sonstige Stoffe in die
Entwässerungseinrichtung einleitet oder einbringt,

7. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Per-
sonen der Stadt nicht ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen gewährt.

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestände bleiben
unberührt.

§ 22
Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 

(1) Die Stadt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen An-
ordnungen für den Einzelfall erlassen.

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens
oder Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und
Vollstreckungsgesetzes (VwZVG).

§ 23
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die öffentliche Entwässerungsanlage der Stadt Viechtach
(Entwässerungssatzung – EWS) vom 15.11.2016 außer Kraft.

Viechtach, 23.11.2021 
STADT VIECHTACH 

Johann Greil 
zweiter Bürgermeister 

V I T A b l . N r . 2 1  / 2 0 2 1



Gz. 2.0/0280/099293 Seite 1 von 7 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
(BGS-EWS) 

Vom 23.11.2021 

Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
folgende Satzung: 

§ 1
Beitragserhebung 

Die Stadt erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der Entwässerungseinrich-
tung einen Beitrag. 

§ 2
Beitragstatbestand 

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare 
Grundstücke erhoben sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entsprechende 
Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser anfällt, wenn 

1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrichtung besteht
oder

2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Entwässerungseinrichtung tat-
sächlich angeschlossen sind.

§ 3
Entstehen der Beitragsschuld 

(1) 1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. 2Ändern sich
die für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG,
entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme.

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem
Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser
Satzung.

§ 4
Beitragsschuldner 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 

§ 5
Beitragsmaßstab 

(1) 1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen
Gebäude berechnet. 2Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von
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mindestens 1.500 m² Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten bei be-
bauten Grundstücken auf das 3,8-fache der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindes-
tens jedoch 1.500 m², bei unbebauten Grundstücken auf 1.500 m² begrenzt. 

(2) 1Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu
ermitteln. 2Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. 3Dachgeschosse werden
nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. 4Gebäude oder selbstständige Gebäude-
teile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwas-
serableitung auslösen oder die nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht heran-
gezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die Schmutz-
wasserableitung angeschlossen sind. 5Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer An-
satz.

(3) 1Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, sowie
bei sonstigen unbebauten Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grund-
stücksfläche in Ansatz gebracht. 2Grundstücke, bei denen die zulässige oder die für die
Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen
Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute
Grundstücke im Sinn des Satzes 1.

(4) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Beitragsbe-
messung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 2Eine Beitrags-
pflicht entsteht insbesondere,

- im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für
diese bisher noch keine Beiträge geleistet wurden,

- im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Ge-
schossflächen sowie im Falle des Abs. 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung
errechnende zusätzliche Grundstücksfläche,

- im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder Gebäu-
deteils im Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der Nutzungsänderung die Vo-
raussetzungen für die Beitragsfreiheit entfallen.

(5) 1Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Abs. 3 festgesetzt worden ist,
später bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berücksichtigten Ge-
schossflächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen neu berech-
net. 2Dieser Betrag ist nachzuentrichten. 3Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an
Geschossflächen, so ist für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz
abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde.

§ 6
Beitragssatz 

(1) Der Beitrag beträgt

a) pro m² Grundstücksfläche 0,52 € 

b) pro m² Geschossfläche 6,00 €. 
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(2) 1Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird der
Grundstücksflächenbeitrag nicht erhoben. 2Fällt diese Beschränkung weg, wird der
Grundstücksflächenbeitrag nacherhoben.

§ 7
Fälligkeit 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 

§ 7a
Beitragsablösung 

1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. 2Der Ablösungsbe-
trag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. 3Ein Rechtsanspruch auf Ab-
lösung besteht nicht. 

§ 8
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse 

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Veränderung
und Beseitigung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse i. S. d. § 3 EWS
ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile
der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten.

(2) 1Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. 2Schuldner
ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grund-
stücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer bzw. Erbbauberech-
tigte) sind Gesamtschuldner. 3§ 7 gilt entsprechend.

(3) 1Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. 2Der Ablösungs-
betrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. 3Ein
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 9
Gebührenerhebung 

Die Stadt erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung Schmutzwassergebühren 
(§ 10) und Niederschlagswassergebühren (§ 10a).

§ 10
Schmutzwassergebühr 

(1) 1Die Schmutzwassergebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der
Menge der Abwässer berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlos-
senen Grundstücken zugeführt werden. 2Die Schmutzwassergebühr beträgt 2,31 € pro
Kubikmeter Schmutzwasser.
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(2) 1Als Abwassermenge (Schmutzwassermenge) gelten die dem Grundstück aus der Was-
serversorgungseinrichtung und aus der Eigengewinnungsanlage (u.a. auch Regenwas-
sernutzungsanlage) zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweislich auf dem
Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht
nach Abs. 4 ausgeschlossen ist. 2Die Wassermengen werden durch geeichten Wasser-
zähler ermittelt. 3Sie sind von der Stadt zu schätzen, wenn

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder

2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder

3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirklichen
Wasserverbrauch bzw. die eingeleitete Abwassermenge nicht angibt.

4Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler erfasst, werden als dem 
Grundstück aus der Eigengewinnungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 15 m³ 
pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 30.06. mit Wohnsitz auf dem heranzuziehen-
den Grundstück gemeldet ist, neben der tatsächlich aus der öffentlichen Wasserversor-
gung abgenommenen angesetzt, insgesamt aber nicht weniger als 32 m³ pro Jahr und 
Einwohner. 5In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere Schätzungen möglich. 
6Es steht dem Gebührenpflichtigen frei, den Nachweis eines niedrigeren Wasserver-
brauchs bzw. einer niedrigeren eingeleiteten Abwassermenge zu führen; Abs. 3 Satz 2 
gilt entsprechend. 

(3) 1Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen obliegt dem
Gebührenpflichtigen. 2Er ist grundsätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzähler
zu führen, die der Gebührenpflichtige auf eigene Kosten zu installieren hat. 3Bei landwirt-
schaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt für jedes Stück Großvieh bzw. für jede Groß-
vieheinheit eine Wassermenge von 20 m³/Jahr als nachgewiesen. 4Maßgebend ist die im
Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. 5Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem Ge-
bührenpflichtigen; er kann durch Vorlage des Bescheids der Tierseuchenkasse erbracht
werden.

(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen

a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und

b) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser.

(5) 1Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch insoweit begrenzt, als der Was-
serverbrauch 32 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 30.06. mit Wohnsitz auf
dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, unterschreiten würde. 2In begründeten
Einzelfällen sind ergänzende höhere betriebsbezogene Schätzungen möglich.

§ 10a
Niederschlagswassergebühr 

(1) 1Maßgeblich für den Anteil des jeweiligen Grundstücks an der Niederschlagswasserablei-
tung in die Entwässerungseinrichtung ist die reduzierte Grundstücksfläche. 2Diese ergibt
sich, wenn die Grundstücksfläche mit dem für das Grundstück geltenden mittleren Grund-
stücksabflussbeiwert multipliziert wird. 3Der mittlere Grundstücksabflussbeiwert stellt den
durchschnittlich vorhandenen Anteil der bebauten und befestigten Flächen an der Ge-
samtgrundstücksfläche einer Stufe dar. 4Aufgrund dieser Satzung wird vermutet, dass die
so ermittelte Fläche der tatsächlich bebauten und befestigten Fläche entspricht, von der
aus Niederschlagswasser in die Entwässerungseinrichtung eingeleitet wird oder abfließt.
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(2) 1Der mittlere Grundstücksabflussbeiwert beträgt für:

Stufe 
mittlerer 

Grundstücks-
abfluss- 
beiwert 

Grundstücks- 
abflussbeiwert 

von - bis 
Charakteristik der Bebauung 
und Befestigung, Beispiele 

0 Einzelveranlagung bei einem Grundstücksabflussbeiwert von kleiner oder gleich 0,10 

I 0,14 > 0,10 bis 0,18 minimal: 
Ortsränder mit sehr lockerer Bebauung 

II 0,24 > 0,18 bis 0,30 gering: 
Dorfgebiete, lockere Bebauung 

III 0,38 > 0,30 bis 0,46 normal: 
Baugebiete 

IV 0,58 > 0,46 bis 0,70 hoch: 
innerörtliches Gebiet; verdichtete Bebauung 

V 0,85 > 0,70 bis 1,00 sehr hoch: 
Ortskern, Gewerbegebiete 

2Der für das jeweilige Grundstück maßgebliche Grundstücksabflussbeiwert ergibt sich aus 
der Einstufung in der in Satz 1 aufgeführten Tabelle. 3Bei einem Grundstück mit einem 
Grundstücksabflussbeiwert von kleiner oder gleich 0,10 (entsprechend 10 % der maßgeb-
lichen Grundstücksfläche) wird die Stufe 0 festgesetzt und der Gebührenberechnung als 
Einzelveranlagung die tatsächlich bebaute und befestigte Fläche zugrunde gelegt, von 
der aus Niederschlagswasser eingeleitet wird oder abfließt. 

(3) 1Bei Einstufung in die Stufen I bis V erfolgt die Berechnung der maßgeblichen Fläche,
indem die Grundstücksfläche mit dem mittleren Grundstücksabflussbeiwert multipliziert
wird. 2Bei Einstufung in Stufe 0 oder bei einer Abweichung von mindestens 400 m² ohne
Über- bzw. Unterschreitung des Bereiches des Grundstücksabflussbeiwertes einer Stufe
wird als Einzelveranlagung die tatsächlich bebaute und befestigte Fläche zugrunde gelegt,
von der aus Niederschlagswasser eingeleitet wird oder abfließt.

(4) 1Der Antrag des Gebührenschuldners, die Gebühren nach der tatsächlich zutreffenden
Stufe bzw. nach der tatsächlich bebauten und befestigten Fläche zu berechnen, ist bis
zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist für den Gebührenbescheid zu stellen. 2Anträge, die
nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist eingehen, werden ab dem Veranlagungszeitraum, in
dem der Antrag eingeht, berücksichtigt. 3Der Nachweis ist dadurch zu führen, dass der
Antragsteller anhand einer Planskizze die einzelnen Flächen, von denen aus Nieder-
schlagswasser eingeleitet wird, genau bezeichnet, ihre Größe angibt und deren Summe
durch die Gesamtfläche des Grundstückes dividiert (tatsächlicher Abflussbeiwert). 4Die
Stadt ist berechtigt, die Angaben des Antragstellers vor Ort zu überprüfen.

(5) 1Bebaute und befestigte Flächen bleiben unberücksichtigt, wenn dort anfallendes Nieder-
schlagswasser nicht in die öffentliche Entwässerungsanlage gelangt, weil es beispiels-
weise versickert oder unmittelbar in ein Oberflächengewässer eingeleitet wird und kein
Überlauf in die öffentliche Entwässerungsanlage vorhanden ist. 2Besteht ein Überlauf aus
einer Zisterne in die öffentliche Entwässerungsanlage, wird wie folgt unterschieden:

a) Wird in einer Zisterne gesammeltes Wasser auch als Brauchwasser im Haus ge-
nutzt, wird die an die Zisterne angeschlossene bebaute oder befestigte Fläche um
20 m² pro m³ Zisternenvolumen reduziert.
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b) Wird in einer Zisterne gesammeltes Wasser ausschließlich als Gartenwasser ge-
nutzt, wird die an die Zisterne angeschlossene bebaute oder befestigte Fläche um
10 m² pro m³ Zisternenvolumen reduziert.

3Angerechnet werden Zisternen ab einem Volumen von 3 m³. 4Der Abzug ist beschränkt 
auf 10 m³ Zisternenvolumen. 5Die so berechnete an eine Zisterne angeschlossene Fläche 
kann nicht kleiner als 0 m² sein. 

(6) 1Für die Entscheidung sind die tatsächlichen Verhältnisse am 01.01. des Jahres, für das
die Gebühr erhoben wird, oder, wenn die Gebührenpflicht erst im Laufe des Veranla-
gungszeitraums entsteht, die Verhältnisse zu Beginn der Gebührenpflicht maßgebend.
2Die nach den Absätzen 1 bis 5 berechnete Fläche bleibt auch für künftige Veranlagungs-
zeiträume Gebührenmaßstab, bis sich die Grundstücks- oder Entwässerungsverhältnisse
ändern. 3Änderungen der maßgeblichen Flächen hat der Gebührenschuldner unaufgefor-
dert mitzuteilen. 4Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr.

(7) Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,18 € pro m² reduzierter Grundstücksfläche pro
Jahr.

§ 11
Gebührenzuschläge 

Für Abwässer im Sinn des § 10 dieser Satzung, deren Beseitigung Kosten verursacht, die die 
durchschnittlichen Kosten der Beseitigung von Hausabwasser um mehr als 30 % übersteigen, 
wird ein Zuschlag bis zur Höhe des den Grenzwert übersteigenden Prozentsatzes des Kubik-
meterpreises für die Schmutzwassergebühr erhoben. 

§ 12
Entstehen der Gebührenschuld 

(1) Die Schmutzwassergebühr entsteht mit jeder Einleitung von Schmutzwasser in die Ent-
wässerungsanlage.

(2) 1Die Niederschlagswassergebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt
der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 2Der Tag wird im erstmals erge-
henden Bescheid bestimmt. 3Im Übrigen entsteht die Niederschlagswassergebühr mit
dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgebührenschuld
neu.

§ 13
Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer
des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist.

(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebs
oder die Wohnungseigentümergemeinschaft.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

(4) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegenüber den in den Abs. 1 bis
3 genannten Gebührenschuldnern festgesetzt worden sind, als öffentliche Last auf dem
Grundstück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG).
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§ 14
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

(1) 1Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. 2Die Schmutzwasser- und die Niederschlags-
wassergebühr werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

(2) 1Auf die Gebührenschuld sind zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November
jedes Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels des Jahresverbrauchs der Jahres-
abrechnung des Vorjahres zu leisten. 2Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt
die Stadt die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung der Jahresgesamteinleitung
fest.

§ 15
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Stadt für die Höhe der Abgabe 
maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Verände-
rungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen. 

§ 16
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) 1Der Beitragsteil (§§ 1 bis 7a), der Kostenerstattungsteil (§ 8) sowie § 15 (soweit er die
Beitrags- und Kostenerstattungsschuldner betrifft) dieser Satzung treten zum 01.01.2022
in Kraft. 2Der Gebührenteil (§§ 9 bis 14) dieser Satzung sowie § 15 (soweit er die Gebüh-
renschuldner betrifft) treten rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft.

(2) 1Der Beitragsteil (§§ 1 bis 7a), der Kostenerstattungsteil (§ 8) sowie § 15 (soweit er die
Beitrags- und Kostenerstattungsschuldner betrifft) der Beitrags- und Gebührensatzung zur
Entwässerungssatzung der Stadt Viechtach vom 15.11.2016 treten am 01.01.2022 außer
Kraft. 2Der Gebührenteil (§§ 9 bis 14) sowie § 15 (soweit er die Gebührenschuldner be-
trifft) der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Viechtach
vom 15.11.2016 treten rückwirkend zum 01.01.2021 außer Kraft.

Viechtach, 23.11.2021 
STADT VIECHTACH 

Johann Greil 
zweiter Bürgermeister 
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Satzung zur Aufhebung der Fäkalschlammentsorgungssatzung 

Vom 23.11.2021 

Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 der 
Gemeindeordnung (GO) und Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) 
folgende Satzung: 

§ 1
Aufhebung der Fäkalschlammentsorgungssatzung 

Die Satzung für die öffentliche Fäkalschlammentsorgung der Stadt Viechtach (Fäkalschlam-
mentsorgungssatzung – FES) vom 09.03.1995 (veröffentlicht durch Niederlegung und Mittei-
lung im Viechtacher Bayerwald-Boten am 29.03.1995) wird aufgehoben. 

§ 2
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 

Viechtach, 23.11.2021 
STADT VIECHTACH 

Johann Greil 
zweiter Bürgermeister 
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Satzung zur Aufhebung der 
Gebührensatzung zur Fäkalschlammentsorgung der Stadt Viechtach 

Vom 23.11.2021 

Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende 
Satzung: 

§ 1
Aufhebung der Gebührensatzung zur Fäkalschlammentsorgung der Stadt Viechtach 

Die Gebührensatzung zur Fäkalschlammentsorgung der Stadt Viechtach (GS/FES) vom 
09.03.1995 (veröffentlicht durch Niederlegung und Mitteilung im Viechtacher Bayerwald-Boten 
am 29.03.1995), zuletzt geändert durch Satzung vom 11.10.2011, wird aufgehoben. 

§ 2
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 

Viechtach, 23.11.2021 
STADT VIECHTACH 

Johann Greil 
zweiter Bürgermeister 
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Benutzungsordnung der Kläranlage der Stadt Viechtach 
zur Direktannahme von Fäkalschlamm 

(Kläranlagenbenutzungsordnung - KBenO) 

Vom 23.11.2021 

§ 1
Öffentliche Einrichtung 

Die Stadt Viechtach besorgt nach dieser Benutzungsordnung die Beseitigung des in Abwas-
serbehandlungsanlagen anfallenden Fäkalschlamms. 

§ 2
Berechtigte 

Zur Benutzung der Kläranlage ist berechtigt: 

1. Wer den in einer Kleinkläranlage anfallenden Schlamm selbst liefert.

2. Wer vom Beseitigungspflichtigen nach Nr. 1 mit der Anlieferung des Fäkalschlamms be-
auftragt ist.

§ 3
Anlieferung 

(1) Folgende Stoffe können angeliefert werden:

1. Abwasser aus dem häuslichen Bereich,

2. Fäkalschlamm.

(2) Fäkalschlamm ist der Anteil des häuslichen oder in der Beschaffenheit ähnlichen Abwas-
sers, der in der Abwasserbehandlungsanlage zurückgehalten wird und im Rahmen der
öffentlichen Entsorgung in Abwasserbehandlungsanlagen eingeleitet oder eingebracht
werden soll.

(3) Die Übernahme erfolgt im Zulaufkanal der Kläranlage oder an der Fäkalschlammannah-
mestation.

(4) Anlieferungstermine und -mengen sind vorher mit dem Personal der Kläranlage abzustim-
men.

(5) 1Eine Annahmeverpflichtung seitens der Stadt Viechtach besteht nicht, wenn Störungen
in der Anlage oder andere betriebliche Gründe eine Annahme nicht zulassen. 2Schadens-
ersatzansprüche können aus einer begründeten Annahmeverweigerung nicht geltend ge-
macht werden.

§ 4
Entgelt 

(1) Das Entgelt bemisst sich nach der Menge des angelieferten Fäkalschlamms.
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(2) Das Übernahmeentgelt beträgt

a) 8,33 € pro Kubikmeter Abwasser aus einer abflusslosen Grube und

b) 41,67 € pro Kubikmeter Fäkalschlamm aus einer Kleinkläranlage.

§ 5
Entgeltpflichtiger 

1Zur Zahlung des Entgelts ist verpflichtet, wer das Abwasser an die Kläranlage anliefert. 2Die 
Berechtigten nach § 2 haften gesamtschuldnerisch. 

§ 6
Abrechnung, Fälligkeit 

(1) Bei Anlieferung wird ein Lieferschein an der Kläranlage erstellt.

(2) Das Entgelt wird unmittelbar bei der Übernahme durch die Stadt Viechtach bestimmt.

(3) Das Entgelt wird innerhalb von einen Monat nach Zugang der Rechnung fällig.

§ 7
Haftung 

(1) 1Die Benutzenden liefern die zu beseitigenden Stoffe auf eigene Kosten und eigene Ge-
fahr an. 2Für Schäden am Eigentum der Stadt Viechtach, die nachweislich auf die Anlie-
ferung von Stoffen durch den Benutzenden zurückzuführen sind, haften diese.

(2) Die Berechtigten tragen die Verantwortung und Haftung dafür, dass das angelieferte Gut
keine vom Einleitungsverbot gemäß § 15 der jeweils gültigen Satzung für die öffentliche
Entwässerungseinrichtung der Stadt Viechtach (Entwässerungssatzung - EWS) über die
Abwasserbeseitigung erfassten Stoffe enthält.

§ 8
Inkrafttreten 

Diese Benutzungsordnung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 

Viechtach, 23.11.2021 
STADT VIECHTACH 

Johann Greil 
zweiter Bürgermeister 
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Dritte Satzung zur Änderung der 
Satzung für die Erhebung einer Kommunalabgabe zur 

Abwälzung der Abwassergebühr 

Vom 23.11.2021 

Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund von Art. 8 Abs. 3 des Bayerischen Gesetzes zur Aus-
führung des Abwasserabgabengesetzes (BayAbwAG) und Art. 2 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG) folgende Satzung: 

§ 1
Änderung der Satzung für die Erhebung einer Kommunalabgabe 

zur Abwälzung der Abwassergebühr 

Die Satzung für die Erhebung einer Kommunalabgabe zur Abwälzung der Abwassergebühr 
vom 24.06.1985, zuletzt geändert durch Satzung vom 22.11.1999, wird wie folgt geändert: 

1. Der Name der Satzung erhält folgende Fassung:

„Satzung für die Erhebung einer Kommunalabgabe zur Abwälzung der Abwasserabgabe
für Kleineinleiter (Kleineinleitersatzung - KES)“

2. Der Einleitungssatz der Satzung erhält folgende Fassung:

„Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund von Art. 8 Abs. 3 des Bayerischen Gesetzes zur
Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (BayAbwAG) und Art. 2 des Kommunalab-
gabengesetzes (KAG) folgende Satzung:“

3. § 3 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Abgabeschuld entsteht am 20. Februar für das vorausgegangene Kalender-
jahr, frühestens einen Monat nach Zustellung des Abwasserabgabebescheids an 
die Stadt Viechtach (Art. 12 Abs. 3 Satz 1 BayAbwAG). 

(2) Die Abgabeschuld wird einen Monat nach Zustellung des Abgabebescheids fällig.“

4. § 6 erhält folgende Fassung:

„Der Abgabesatz beträgt je Einwohner 17,90 Euro im Jahr.“

§ 2
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 

Viechtach, 23.11.2021 
STADT VIECHTACH 

Hans Greil
zweiter Bürgermeister 
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STADT VIECHTACH 

Geschäftsordnung 
für den Stadtrat der Stadt Viechtach 

(Geschäftsordnung - GeschO) 

Aktenzeichen: 0241 

Vorgang-Nummer: 004560 

Dokumenten-Nummer: 077280 

Vom: 12.05.2020 

Beschluss des Stadtrats vom: 11.05.2020 

Inkrafttreten: 01.05.2020 
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Der Stadtrat der Stadt Viechtach gibt sich aufgrund des Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), 
die zuletzt durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) geändert 
worden ist, folgende Geschäftsordnung: 

A. Die Stadtorgane und ihre Aufgaben

I. Der Stadtrat

§ 1
Zuständigkeit im Allgemeinen 

(1) Der Stadtrat beschließt über alle Angelegenheiten des eigenen und des übertragenen Wir-
kungskreises, soweit sie nicht ausdrücklich beschließenden Ausschüssen übertragen sind
oder aufgrund Gesetz bzw. Übertragung durch den Stadtrat in die Zuständigkeit des ersten
Bürgermeisters oder der ersten Bürgermeisterin fallen.

(2) 1Der Stadtrat überträgt die in § 8 genannten Angelegenheiten vorberatenden Ausschüssen
zur Vorbereitung der Stadtratsentscheidungen und die in § 9 genannten Angelegenheiten
beschließenden Ausschüssen zur selbstständigen Erledigung. 2Er kann sich die Behand-
lung und Entscheidung im Einzelfall vorbehalten, wenn das die Bedeutung der Angelegen-
heit erfordert.

§ 2
Aufgabenbereich des Stadtrats 

Der Stadtrat ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig: 

1. die Beschlussfassung zu Bestands- oder Gebietsänderungen der Stadt und zu Änderungen
des Namens der Stadt oder eines Stadtteils (Art. 2 und 11 GO),

2. die Entscheidung über Ehrungen, insbesondere die Verleihung und die Aberkennung des
Ehrenbürgerrechts (Art. 16 GO),

3. die Bildung und die Zusammensetzung der Ausschüsse sowie die Zuteilung der Aufgaben
an diese (Art. 32, 33 GO),

4. die Aufstellung von Richtlinien für laufende Angelegenheiten nach Art. 37 Abs. 1 Satz 2
GO,

5. die Verteilung der Geschäfte unter die Stadtratsmitglieder (Art. 46 Abs. 1 Satz 2 GO),

6. die Wahlen (Art. 51 Abs. 3 und 4 GO),

7. die Beschlussfassung über Angelegenheiten, zu deren Erledigung die Stadt der Genehmi-
gung bedarf,

8. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Satzungen und Verordnungen,

9. die Beschlussfassung über die allgemeine Regelung der Bezüge der Stadtbediensteten und
über beamten-, besoldungs-, versorgungs- und disziplinarrechtliche Angelegenheiten der
Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen und der berufsmäßigen Stadtratsmitglieder, soweit
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nicht das Gesetz über kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen oder das Bayerische 
Disziplinargesetz etwas anderes bestimmen, 

10. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und über die Nachtragshaushaltssatzun-
gen (Art. 65 und 68 GO),

11. die Beschlussfassung über den Finanzplan (Art. 70 GO),

12. die Feststellung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe sowie
die Beschlussfassung über die Entlastung (Art. 102 GO),

13. die Entscheidungen im Sinne von Art. 96 Abs. 1 Satz 1 GO über gemeindliche Unterneh-
men,

14. die hinsichtlich der Eigenbetriebe dem Stadtrat im Übrigen gesetzlich vorbehaltenen Ange-
legenheiten (Art. 88 GO),

15. die Bestellung und die Abberufung des Datenschutzbeauftragten,

16. die Entscheidung über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens (Art. 18a Abs. 8 GO) und
die Durchführung eines Bürgerentscheids (Art. 18a Abs. 2, Abs. 10 GO),

17. die allgemeine Festsetzung von Gebühren, Tarifen und Entgelten,

18. die Entscheidung über Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung an
eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung der Beamten und Beamtinnen ab
Besoldungsgruppe A 9, soweit diese Befugnisse nicht auf einen Ausschuss übertragen
sind,

19. die Entscheidung über Einstellung, Höhergruppierung (nicht nur vorübergehende Übertra-
gung einer höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an einen Dritten,
Beschäftigung mittels Personalgestellung und Entlassung der Arbeitnehmer ab Entgelt-
gruppe 9 bzw. S 9 des TVöD oder ab einem entsprechenden Entgelt, soweit diese Befug-
nisse nicht auf einen Ausschuss übertragen sind,

20. die Entscheidung über Altersteilzeit der Stadtbediensteten,

21. die Beschlussfassung über die Beteiligung an Zweckverbänden und, soweit hoheitliche Be-
fugnisse übertragen werden, über den Abschluss von Zweckvereinbarungen,

22. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindlicher Planungen, z. B. der Bauleitplanung
(Flächennutzungsplanung und Bebauungsplanung), der Ortsplanung, der Landschaftspla-
nung und der Landesplanung, der Gewässerplanung und übergreifender Planungen und
Projekte,

23. die Namensgebung für Straßen, Schulen und sonstige öffentliche Einrichtungen,

24. der Vorschlag, die Entsendung und die Abberufung von Vertretern der Stadt in andere Or-
ganisationen und Einrichtungen,

25. die Beschlussfassung über die Vereinbarung einer kommunalen Partnerschaft,

26. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindlich verwalteter Stiftungen, insbesondere Än-
derungen des Stiftungszwecks,
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27. die Angelegenheiten der Sparkassen, soweit die Stadt als Träger zur Mitwirkung betroffen
ist,

28. den Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen,

29. die Personalentscheidungen, zu denen die Stadt in sonstiger Weise berufen ist, z. B. Be-
stätigung der Feuerwehrkommandanten, Vorschlag von Schöffen usw.

30. den grundsätzlichen Fragen der Volksfestorganisation und der Vergabe an den Festwirt,

31. die Ausübung von Vorkaufsrechten.

II. Die Stadtratsmitglieder

§ 3
Rechtsstellung der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder, Befugnisse 

(1) Stadtratsmitglieder üben ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das
öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung aus und sind an Aufträge nicht gebunden.

(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Stadtratsmitglieder (Teilnahmepflicht, Sorgfalts- und
Verschwiegenheitspflicht, Geheimhaltungspflicht, Ausschluss wegen persönlicher Beteili-
gung, Geltendmachung von Ansprüchen Dritter, Ablehnung, Niederlegung und Verlust des
Amtes) gelten die Art. 48 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 bis 3, Art. 56a, Art. 49, 50, 48 Abs. 3 GO
sowie Art. 47 bis Art. 49 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz.

(3) Der Stadtrat kann zur Vorbereitung seiner Entscheidungen durch besonderen Beschluss
einzelnen seiner Mitglieder bestimmte Aufgabengebiete zur Bearbeitung zuteilen und sie
insoweit mit der Überwachung der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit betrauen (Art. 46
Abs. 1 Satz 2, Art. 30 Abs. 3 GO).

(4) Zur Ausübung von Verwaltungsbefugnissen sind Stadtratsmitglieder nur berechtigt, soweit
ihnen der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin im Rahmen der Geschäfts-
verteilung nach Anhörung der weiteren Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen einzelne
seiner Befugnisse (§§ 12 bis 16) überträgt (Art. 39 Abs. 2 GO).

(5) 1Stadtratsmitglieder, die eine Tätigkeit nach Absatz 3 oder 4 ausüben, haben ein Recht auf
Akteneinsicht innerhalb ihres Aufgabenbereichs. 2Zur Vorbereitung von Tagesordnungs-
punkten der nächsten Sitzung erhält jedes Stadtratsmitglied nach vorheriger Terminverein-
barung das Recht zur Einsicht in die entscheidungserheblichen Unterlagen, sofern Gründe
der Geheimhaltung nicht entgegenstehen. 3Im Übrigen haben Stadtratsmitglieder ein Recht
auf Akteneinsicht, wenn sie vom Stadtrat durch Beschluss mit der Einsichtnahme beauftragt
werden. 4Das Verlangen zur Akteneinsicht ist gegenüber dem ersten Bürgermeister oder
der ersten Bürgermeisterin geltend zu machen.

§ 4
Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien 

(1) 1Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche und elektronische Dokumente, sind
so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten Zugriff Dritter entzogen sind. 2Im Umgang mit
solchen Dokumenten beachten die Stadtratsmitglieder Geheimhaltungsinteressen und den
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Datenschutz. 3Werden diese Dokumente für die Tätigkeit als Stadtratsmitglied nicht mehr 
benötigt, sind sie zurückzugeben oder datenschutzkonform zu vernichten bzw. zu löschen. 

(2) 1Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen der Verwaltung für den Stadtrat. 2Eine
Veröffentlichung der Beschlussvorlagen und weiterer Sitzungsunterlagen durch Stadtrats-
mitglieder ist nur zulässig, wenn der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin und
der Stadtratrat unter Berücksichtigung des Datenschutzes zugestimmt haben und die Un-
terlagen nur Tatsachen enthalten, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner
Geheimhaltung bedürfen. 3Die Veröffentlichung von Beschlussvorlagen und weiteren Sit-
zungsunterlagen zu nichtöffentlichen Sitzungen ist nicht zulässig.

(3) Die Stadtratsmitglieder, die über die technischen Voraussetzungen zum Versenden und
Empfangen elektronischer Post verfügen, können dem ersten Bürgermeister oder der ers-
ten Bürgermeisterin schriftlich eine elektronische Adresse mitteilen, an die Einladungen im
Sinne des § 25 übersandt bzw. von der Anträge im Sinne des § 26 versandt werden.

(4) 1Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung darf nur erfolgen, soweit durch
sie eine aktive Sitzungsteilnahme nicht gefährdet und der Sitzungsverlauf nicht gestört wird.
2Für die Fertigung von Ton- und Bildaufnahmen durch Stadtratsmitglieder gelten § 21 Abs.
2 Sätze 3 und 4 entsprechend.

§ 5
Fraktionen, Ausschussgemeinschaften 

(1) 1Stadtratsmitglieder können sich zur Erreichung gemeinsamer Ziele zu Fraktionen zusam-
menschließen. 2Eine Fraktion muss mindestens zwei Mitglieder haben. 3Die Bildung und
Bezeichnung der Fraktionen sowie deren Vorsitzende und ihre Stellvertretung sind dem
ersten Bürgermeister mitzuteilen; dieser unterrichtet den Stadtrat. 4Satz 3 gilt entsprechend
für während der Wahlzeit eintretende Änderungen des Stärkeverhältnisses der Fraktionen
und Gruppen.

(2) 1Einzelne Stadtratsmitglieder und kleine Gruppen, die aufgrund ihrer eigenen Stärke keine
Vertretung in den Ausschüssen erreichen würden, können sich zur Entsendung gemeinsa-
mer Vertreter in die Ausschüsse zusammenschließen (Ausschussgemeinschaften; Art. 33
Abs. 1 Satz 5 GO). ²Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 6
Entfällt 

III. Die Ausschüsse

1. Allgemeines

§ 7
Bildung, Vorsitz, Auflösung 

(1) 1Der Stadtrat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner Aufgaben
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a) den Hauptausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und acht ehrenamtlichen
Stadtratsmitgliedern; der Hauptausschuss bildet zugleich den Ferienausschuss nach
Art. 32 Abs. 4 Satz 2 GO,

b) den Bauausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und acht ehrenamtlichen Stadt-
ratsmitgliedern,

c) den Kulturausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und acht ehrenamtlichen
Stadtratsmitgliedern

d) und den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und fünf
weiteren Mitgliedern des Stadtrats.)

2In diesen Ausschüssen sind die den Stadtrat bildenden Fraktionen und Gruppen unter Be-
rücksichtigung von Ausschussgemeinschaften gemäß ihren Vorschlägen nach dem Ver-
hältnis ihrer Stärke vertreten (Art. 33 Abs. 1 Satz 2 GO). 3Die Sitze werden nach dem Ver-
fahren Hare-Niemeyer verteilt. 3Dabei wird die Zahl der Stadtratssitze jeder Fraktion, 
Gruppe oder Ausschussgemeinschaft mit der Zahl der zu vergebenden Ausschusssitze 
multipliziert und durch die Gesamtzahl der Stadtratssitze geteilt. 4Jede Fraktion, Gruppe 
oder Ausschussgemeinschaft erhält zunächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie ent-
fallen. 5Die weiteren zu vergebenden Sitze sind in der Reihenfolge der höchsten Zahlen-
bruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz 3 ergeben, auf die Fraktionen, Gruppen 
oder Ausschussgemeinschaften zu verteilen. 6Haben Fraktionen oder Gruppen den glei-
chen Anspruch auf einen Ausschusssitz, so entscheidet die größere Zahl der bei der Stadt-
ratswahl auf die Wahlvorschläge der betroffenen Parteien oder Wählergruppen abgegebe-
nen Stimmen; bei Beteiligung einer Ausschussgemeinschaft entscheidet das Los. 4Wird 
durch den Austritt oder Übertritt von Stadtratsmitgliedern das ursprüngliche Stärkeverhält-
nis der im Stadtrat vertretenen Fraktionen und Gruppen verändert, so sind diese Änderun-
gen nach den Sätzen 2 bis 5 auszugleichen (Art. 33 Abs. 3 Satz 1 GO); haben danach 
Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften den gleichen Anspruch auf einen 
Ausschusssitz, so entscheidet das Los. 

(2) Für die Mitglieder eines Ausschusses werden für den Fall ihrer Verhinderung je Fraktion,
Gruppe oder Ausschussgemeinschaft auf deren Vorschlag stellvertretende Mitglieder in ei-
ner bestimmten Reihenfolge namentlich bestellt.

(3) 1Den Vorsitz in den Ausschüssen führt der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeis-
terin, einer seiner oder ihrer Stellvertreter oder ein vom ersten Bürgermeister oder Bürger-
meisterin bestimmtes Stadtratsmitglied (Art. 33 Abs. 2 Satz 1 GO). 2Ist die den Vorsitz über-
nehmende Person bereits Mitglied des Ausschusses, nimmt deren Vertreter für die Dauer
der Übertragung den Sitz im Ausschuss ein (Art. 33 Abs. 2 Satz 2 GO). 3Den Vorsitz im
Rechnungsprüfungsausschuss führt ein vom Stadtrat bestimmtes Ausschussmitglied (Art.
103 Abs. 2 GO).

(4) Der Stadtrat kann Ausschüsse jederzeit auflösen (Art. 32 Abs. 5 GO); das gilt nicht für Aus-
schüsse, die gesetzlich vorgeschrieben sind.

V I T A b l . N r . 2 1  / 2 0 2 1



Seite 9 von 25 

2. Aufgaben der Ausschüsse

§ 8
Vorberatende Ausschüsse 

(1) 1Vorberatende Ausschüsse haben die Aufgabe, die ihnen übertragenen Gegenstände für
die Beratung in der Vollversammlung des Stadtrats vorzubereiten und einen Beschlussvor-
schlag zu unterbreiten. 2Berührt eine Angelegenheit das Arbeitsgebiet mehrerer vorbera-
tender Ausschüsse, können diese zu gemeinsamen Sitzungen zusammentreten.

(2) Es werden folgende vorberatende Ausschüsse mit nachstehendem Aufgabenbereich gebil-
det:

a) Hauptausschuss:

Vorbereitung der Haushaltssatzung und der Nachtragshaushaltssatzung einschließlich
Anlagen und Bestandteilen.

b) Bauausschuss:

- Vorberatung von Bauvorhaben, die von der Stadt von grundsätzlicher Bedeutung
sind.

- Vorberatung über Maßnahmen der städtebaulichen Entwicklung.

§ 9
Beschließende Ausschüsse 

(1) Beschließende Ausschüsse erledigen die ihnen übertragenen Angelegenheiten selbststän-
dig anstelle des Stadtrats.

(2) 1Die Entscheidungen beschließender Ausschüsse stehen unbeschadet Art. 88 GO unter
dem Vorbehalt der Nachprüfung durch den Stadtrat. 2Eine Nachprüfung muss nach Art. 32
Abs. 3 GO erfolgen, wenn der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin oder
dessen oder deren Stellvertreter im Ausschuss, ein Drittel der stimmberechtigten Aus-
schussmitglieder oder ein Viertel der Stadtratsmitglieder die Nachprüfung durch den Stadt-
rat beantragt. 3Der Antrag muss schriftlich, spätestens am siebten Tag nach der Ausschuss-
sitzung beim ersten oder bei der ersten Bürgermeisterin Bürgermeister eingehen. 4Soweit
Beschlüsse die Rechte Dritter berühren, werden sie erst nach Ablauf einer Frist von einer
Woche wirksam.

(3) Die beschließenden Ausschüsse haben im Einzelnen folgende Aufgabenbereiche:

1. Ferienausschuss:

a) Erledigung der Angelegenheiten nach Art. 32 Abs. 4 GO während der Ferienzeit

2. Bauausschuss:

a) Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens und sonstiger Zustimmungen zu Bau-
vorhaben,

b) Entscheidung über Stellplatz-Ablöseverträge nach Art. 47 Abs. 3 Nr. 3 BayBO,
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c) Entscheidung über die Durchführung von Vergabeverfahren und die Vergabe von
Aufträgen für Bauvorhaben der Stadt bis zu einer Wertgrenze von 100.000,00 €,

d) grundsätzliche Fragen des Straßenverkehrsrechts, Verkehrsplanungen,

e) Entscheidungen über Widmungen nach Straßen- und Wegerecht,

f) Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren,

g) Angelegenheiten des Natur- und Umweltschutzes einschließlich Umweltverträglich-
keitsprüfungen,

h) Entscheidungen in Mobilfunkangelegenheiten,

i) Angelegenheiten der Energieversorgung und -bewirtschaftung, soweit nicht der
Stadtrat zuständig ist

soweit nicht der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin selbstständig ent-
scheidet.  

3. Kulturausschuss:

Angelegenheiten der Kultur- und Gemeinschaftspflege, der öffentlichen Einrichtungen,
Angelegenheiten des Tourismus, Angelegenheiten des Stadtmarketings (jedoch jeweils
ohne Finanz-, Personal- und Bauangelegenheiten).

(4) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von Wertgrenzen nach Abs. 3 der
Zeitraum maßgeblich, für den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht
bestimmbar, so ist der fünffache Jahresbetrag anzusetzen.

§ 10
Rechnungsprüfungsausschuss 

1Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Jahresrechnung und die Jahresabschlüsse der 
Eigenbetriebe (örtliche Rechnungsprüfung, Art. 103 Abs. 1 GO). 2Zur Durchführung seiner Auf-
gaben werden dem Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses die Prüfungsberichte 
und alle Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde in Haushalts- und Kassenangelegenheiten in-
nerhalb von zwei Tagen nach Eingang im Rathaus in Abdruck zugeleitet. 

IV. Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin

1. Aufgaben

§ 11
Vorsitz im Stadtrat 

(1) 1Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin führt den Vorsitz im Stadtrat (Art.
36 GO). 2Er oder sie bereitet die Beratungsgegenstände vor und beruft die Sitzungen ein
(Art. 46 Abs. 2 GO). 3In den Sitzungen leitet er oder sie die Beratung und die Abstimmung,
handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus (Art. 53 Abs. 1 GO).
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(2) 1Hält der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin Entscheidungen des Stadtrats
oder eines beschließenden Ausschusses für rechtswidrig, verständigt er oder sie den Stadt-
rat oder den Ausschuss von seiner oder ihrer Auffassung und setzt den Vollzug vorläufig
aus. 2Wird die Entscheidung aufrechterhalten, führt er oder sie die Entscheidung der
Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 59 Abs. 2 GO).

§ 12
Leitung der Stadtverwaltung, Allgemeines 

(1) 1Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin leitet und verteilt im Rahmen der
Geschäftsordnung die Geschäfte (Art. 46 Abs. 1 GO). 2Er oder sie kann dabei einzelne
seiner oder ihrer Befugnisse den weiteren Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, nach
deren Anhörung auch einem Stadtratsmitglied und in den Angelegenheiten der laufenden
Verwaltung Bediensteten der Stadt übertragen (Art. 39 Abs. 2 GO). Geschäftsverteilung
und Befugnisregelung sollen übereinstimmen.

(2) 1Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin vollzieht die Beschlüsse des Stadt-
rats und seiner Ausschüsse (Art. 36 GO). 2Über Hinderungsgründe unterrichtet er oder sie
den Stadtrat oder den Ausschuss unverzüglich.

(3) Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin führt die Dienstaufsicht über die
Stadtbediensteten und übt die Befugnisse des Dienstvorgesetzten gegenüber den Stadtbe-
amten und Stadtbeamtinnen aus (Art. 37 Abs. 4, Art. 43 Abs. 3 GO). 2Art. 88 Abs. 3 Satz 3
GO bleibt unberührt.

(4) 1Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin verpflichtet die weiteren Bürger-
meister und Bürgermeisterinnen schriftlich, alle Angelegenheiten geheim zu halten, die im
Interesse der Sicherheit oder anderer wichtiger Belange der Bundesrepublik oder eines ih-
rer Länder Unbefugten nicht bekannt werden dürfen. 2In gleicher Weise verpflichtet er oder
sie Stadtratsmitglieder und Stadtbedienstete, bevor sie mit derartigen Angelegenheiten be-
fasst werden (Art. 56a GO).

§ 13
Einzelne Aufgaben 

(1) Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin erledigt in eigener Zuständigkeit

1. die laufenden Angelegenheiten, die für die Stadt keine grundsätzliche Bedeutung haben
und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO),

2. die den Gemeinden durch ein Bundesgesetz oder auf Grund eines Bundesgesetzes
übertragenen hoheitlichen Aufgaben in Angelegenheiten der Verteidigung einschließlich
des Wehrersatzwesens und des Schutzes der Zivilbevölkerung, soweit nicht für haus-
halts- oder personalrechtliche Entscheidungen der Stadtrat zuständig ist (Art. 37 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 GO),

3. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der Bundesrepublik oder eines ihrer
Länder geheim zu halten sind (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO),

4. die ihm vom Stadtrat nach Art. 37 Abs. 2 Satz 1 GO übertragenen Angelegenheiten,

5. die Entscheidung über die Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung, Zuwei-
sung an eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung von Beamten und Be-
amtinnen bis zur Besoldungsgruppe A 8 (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO),
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6. die Entscheidung über die Einstellung, Höhergruppierung (nicht nur vorübergehende
Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an ei-
nen Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestellung und Entlassung von Arbeitneh-
mern und Arbeitnehmerinnen bis zur Entgeltgruppe 8 bzw. S 8 des TVöD oder bis zu
einem entsprechenden Entgelt (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO),

7. die vorübergehende Übertragung einer höher zu bewertenden Tätigkeit auf einen Arbeit-
nehmer oder eine Arbeitnehmerin im Geltungsbereich des TVöD oder eines entspre-
chenden Tarifvertrags,

8. dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschäfte (Art. 37 Abs. 3 GO),

9. die Aufgaben als Vorsitzender des Verwaltungsrats selbstständiger Kommunalunterneh-
men des öffentlichen Rechts (Art. 90 Abs. 3 Satz 2 GO),

10. die Vertretung der Stadt in Unternehmen in Privatrechtsform (Art. 93 Abs. 1 GO).

(2) Zu den Aufgaben des ersten Bürgermeisters oder der ersten Bürgermeisterin gehören ins-
besondere auch:

1. in Personalangelegenheiten der Stadtbediensteten:

a) der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vorschriften,

b) Entscheidungen im Zusammenhang mit Nebentätigkeiten.,

2. in allen Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen für die Stadt:

a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

- im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im Rahmen von Richtlinien des
Stadtrats, in denen die Leistungen nach Voraussetzung und Höhe festgelegt
sind,

- im Übrigen bis zu einem Betrag von 30.000,00 € im Einzelfall,

b) der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung und die Aussetzung der Vollziehung
von Abgaben, insbesondere von Steuern, Beiträgen und Gebühren sowie von sons-
tigen Forderungen bis zu folgenden Beträgen im Einzelfall:

- Erlass 3.000,00 Euro 
- Niederschlagung 15.000,00 Euro 
- Stundung 30.000,00 Euro bis zu einem Jahr 
- Stundung 15.000,00 Euro über einem Jahr  
- Aussetzung der Vollziehung 15.000,00 Euro

c) die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von
15.000,00 Euro und über außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von
7.500,00 Euro im Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind und die Deckung gewähr-
leistet ist (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO),

d) Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Auswirkungen für die Stadt, insbeson-
dere der Abschluss von Verträgen und sonstiger Rechtsgeschäfte sowie die Wahr-
nehmung von Rechten und Pflichten der Stadt, bis zu einem Betrag oder – falls
dieser zum Zeitpunkt der Handlung oder des Unterlassens nicht feststeht - einer
Wertgrenze oder einem geschätzten Auftragswert von 30.000,00 Euro,
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e) Nachträge zu Verträgen und Rechtsgeschäften, die einzeln oder zusammen die ur-
sprünglich vereinbarte Auftragssumme um nicht mehr als 10 %, insgesamt jedoch
nicht mehr als 15.000,00 Euro erhöhen,

f) die Gewährung von Zuschüssen, auch in der Form unentgeltlicher Nutzungsüber-
lassung von Räumen, an Vereine und Verbände bis zu einem Betrag von 3.000,00
Euro je Einzelfall.

g) die Entscheidung über das Eingehen von überplanmäßigen Verpflichtungsermäch-
tigungen bis zu einem Betrag von 15.000,00 Euro und von außerplanmäßigen Ver-
pflichtungsermächtigungen bis zu einem Betrag von 7.500,00 Euro, wenn ein drin-
gendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzt Gesamtbe-
trag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird (Art. 67 Abs. 5 GO).

3. in allgemeinen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten:

a) die Behandlung von Rechtsbehelfen einschließlich Abhilfeverfahren, die Abgabe
von Prozesserklärungen einschließlich Klageerhebung, Einlegung von Rechtsmit-
teln und Abschluss von Vergleichen sowie die Erteilung des Mandats an einen Pro-
zessbevollmächtigten oder eine Prozessbevollmächtigte, wenn die finanzielle Aus-
wirkung auf die Stadt bzw., falls diese nicht bestimmbar, der Streitwert voraussicht-
lich 30.000,00 Euro nicht übersteigt und die Angelegenheit keine grundsätzliche Be-
deutung hat,

b) Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, soweit sie nicht dem Stadtrat
oder einem Ausschuss vorbehalten sind (§§ 2, 9), insbesondere Staatsangehörig-
keits- und Personenstandswesen, Meldewesen, Wahlrecht und Statistik, Gesund-
heits- und Veterinärwesen, öffentliches Versicherungswesen, Lastenausgleich.

4. in Bauangelegenheiten:

a) die Abgabe der Erklärung der Stadt nach Art. 58 Abs. 2 Nr. 4 (Genehmigungsfrei-
stellung) bzw. die Mitteilung nach Art. 58 Abs. 3 Satz 4 BayBO,

b) die Behandlung der Anzeige nach Art. 57 Abs. 5 Satz 2 BayBO (Zustimmung zum
Gebäudeabbruch),

c) die Stellungnahme nach Art. 64 Abs. 1 Satz 2 BayBO bzw. die Erteilung des ge-
meindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB und Art. 63 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz
1 BayBO für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 sowie für bauliche Anlagen, die
keine Gebäude sind, mit einer Höhe bis zu 10 m

- im Geltungsbereich eines Bebauungsplans nach § 30 Abs. 1 BauGB oder eines
vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach § 30 Abs. 2 BauGB, soweit für das
Vorhaben die Erteilung nur geringfügiger Ausnahmen und Befreiungen nach § 31
BauGB erforderlich ist,

- innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils,

d) die Zulassung von isolierten Abweichungen im Sinne des Art. 63 Abs. 3 Satz 1
BayBO,

e) die Erteilung von Negativzeugnissen nach § 28 Abs. 1 Satz 3 BauGB bei Nichtbe-
stehen eines Vorkaufsrechts.
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(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von Wertgrenzen nach Abs. 2 der
Zeitraum maßgeblich, für den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht
bestimmbar, so ist der fünffache Jahresbetrag anzusetzen.

(4) Soweit die Aufgaben nach Absätzen 1 Nr. 7 und Absatz 2 nicht unter Art. 37 Abs. 1 Satz 1
GO fallen, werden sie hiermit dem ersten Bürgermeister oder der ersten Bürgermeisterin
gemäß Art. 37 Abs. 2 GO zur selbstständigen Erledigung übertragen.

§ 14
Vertretung der Stadt nach außen 

(1) Die Befugnis des ersten Bürgermeisters oder der ersten Bürgermeisterin zur Vertretung der
Stadt nach außen bei der Abgabe von rechtserheblichen Erklärungen (Art. 38 Abs. 1 GO)
beschränkt sich auf den Vollzug der einschlägigen Beschlüsse des Stadtrats und der be-
schließenden Ausschüsse, soweit der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin
nicht gemäß § 13 zum selbstständigen Handeln befugt ist.

(2) 1Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin kann im Rahmen seiner oder ihrer
Vertretungsbefugnis unter Beachtung des Art. 39 Abs. 2 GO anderen Personen Vollmacht
zur Vertretung der Stadt erteilen.

§ 15
Abhalten von Bürgerversammlungen 

(1) 1Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin beruft mindestens einmal jährlich,
auf Verlangen des Stadtrats auch öfter, eine Bürgerversammlung ein (Art. 18 Abs. 1 GO).
2Den Vorsitz in der Versammlung führt der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeis-
terin oder ein von ihm oder ihr bestellter Vertreter.

(2) Auf Antrag von Stadtbürgern und Stadtbürgerinnen nach Art. 18 Abs. 2 GO beruft der erste
Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin darüber hinaus eine weitere Bürgerversamm-
lung ein, die innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags bei der Stadt stattzu-
finden hat.

§ 16
Sonstige Geschäfte 

Die Befugnisse des ersten Bürgermeisters oder der ersten Bürgermeisterin, die außerhalb der 
Gemeindeordnung gesetzlich festgelegt sind (z. B. Wahrnehmung der standesamtlichen Ge-
schäfte, Aufnahme von Nottestamenten usw.), bleiben unberührt. 

2. Stellvertretung

§ 17
Weitere Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, weitere Stellvertretung, Aufgaben 

(1) Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin wird im Fall der Verhinderung vom
zweiten Bürgermeister oder von der zweiten Bürgermeisterin und, wenn dieser ebenfalls
verhindert ist, vom dritten Bürgermeister oder der dritten Bürgermeisterin vertreten (Art. 39
Abs. 1 Satz 1 GO).
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(2) Für den Fall gleichzeitiger Verhinderung der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen be-
stimmt der Stadtrat aus seiner Mitte gemäß Art. 39 Abs. 1 Satz 2 GO bei Bedarf die Vorsit-
zenden der im Stadtrat vertretenden Fraktionen in der Reihenfolge ihrer Größe als weitere
Stellvertreter.

(3) Der Stellvertreter oder die Stellvertreterin übt im Verhinderungsfall die gesamten gesetzli-
chen und geschäftsordnungsmäßigen Befugnisse des ersten Bürgermeisters oder der ers-
ten Bürgermeisterin aus.

(4) 1Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende Person aus tatsächlichen oder
rechtlichen Gründen, insbesondere wegen Abwesenheit, Urlaub, Krankheit, vorläufiger
Dienstenthebung oder persönlicher Beteiligung nicht in der Lage ist, ihr Amt auszuüben.
2Ist die zu vertretende Person bei Abwesenheit gleichwohl dazu in der Lage, die Amtsge-
schäfte auszuüben und bei Bedarf wieder rechtzeitig vor Ort zu sein, liegt ein Fall der Ver-
hinderung nicht vor.

V. Ortssprecher

§ 18
Rechtsstellung, Aufgaben 

(1) 1Ortssprecher sind ein ehrenamtlich tätige Stadtbürger oder Stadtbürgerinnen mit beraten-
den Aufgaben. 2Sie haben das Recht, an allen Sitzungen des Stadtrats und seiner Aus-
schüsse mit beratender Stimme teilzunehmen und Anträge zu stellen.

(2) Ortssprecher werden zu den Sitzungen eingeladen; § 25 gilt entsprechend.

B. Der Geschäftsgang

I. Allgemeines

§ 19
Verantwortung für den Geschäftsgang 

(1) 1Stadtrat und erster Bürgermeister oder erste Bürgermeisterin sorgen für den ordnungsge-
mäßen Gang der Geschäfte, insbesondere für den Vollzug der gesetzlichen Vorschriften im
eigenen und im übertragenen Wirkungskreis und für die Durchführung der gesetzmäßigen
Anordnungen und Weisungen der Staatsbehörden. 2Sie schaffen die dazu erforderlichen
Einrichtungen (Art. 56 Abs. 2, Art. 59 Abs. 1 GO).

(2) 1Eingaben und Beschwerden der Stadteinwohner an den Stadtrat (Art. 56 Abs. 3 GO) wer-
den durch die Stadtverwaltung vorbehandelt und sodann dem Stadtrat oder dem zuständi-
gen beschließenden Ausschuss vorgelegt. 2Eingaben, die in den Zuständigkeitsbereich des
ersten Bürgermeisters oder der ersten Bürgermeisterin fallen, erledigt dieser oder diese in
eigener Zuständigkeit; in bedeutenden Angelegenheiten unterrichtet er oder sie den Stadt-
rat.
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§ 20
Sitzungen, Beschlussfähigkeit 

(1) 1Der Stadtrat beschließt in Sitzungen (Art. 47 Abs. 1 GO). 2Eine Beschlussfassung durch
mündliche Befragung außerhalb der Sitzungen oder im Umlaufverfahren ist ausgeschlos-
sen.

(2) Der Stadtrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind
und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist (Art. 47 Abs. 2 GO).

(3) 1Wird der Stadtrat wegen Beschlussunfähigkeit in einer früheren Sitzung infolge einer nicht
ausreichenden Zahl anwesender Mitglieder zum zweiten Mal zur Verhandlung über densel-
ben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen
beschlussfähig. 2Bei der zweiten Einladung muss auf diese Bestimmung hingewiesen wer-
den (Art. 47 Abs. 3 GO).

§ 21
Öffentliche Sitzungen 

(1) Die Sitzungen des Stadtrats sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der All-
gemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 52 Abs. 2 GO).

(2) 1Die öffentlichen Sitzungen des Stadtrats sind allgemein zugänglich, soweit der für die Zu-
hörerschaft bestimmte Raum ausreicht. 2Für die Medien ist stets eine angemessene Zahl
von Plätzen freizuhalten. 3Ton- und Bildaufnahmen jeder Art bedürfen der Zustimmung des
oder der Vorsitzenden und des Stadtrats; sie sind auf Verlangen eines einzelnen Mitglieds
hinsichtlich seiner Person zu unterlassen. 4Ton- und Bildaufnahmen von Stadtbediensteten
und sonstigen Sitzungsteilnehmern sind nur mit deren Einwilligung zulässig.

(3) Zuhörende, welche die Ordnung der Sitzung stören, können durch den Vorsitzenden oder
die Vorsitzende aus dem Sitzungssaal gewiesen werden (Art. 53 Abs. 1 GO).

§ 22
Nichtöffentliche Sitzungen 

(1) 1In nichtöffentlicher Sitzung werden in der Regel behandelt:

1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen,

2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten,

3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis unterliegen.

2Außerdem werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt: 

1. Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, deren nichtöffentliche Behandlung
im Einzelfall von der Aufsichtsbehörde verfügt ist,

2. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vorgeschrieben oder
nach der Natur der Sache erforderlich ist.
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(2) 1Zu nichtöffentlichen Sitzungen können im Einzelfall durch Beschluss Personen, die dem
Stadtrat nicht angehören, hinzugezogen werden, wenn deren Anwesenheit für die Behand-
lung des jeweiligen Beratungsgegenstandes erforderlich ist. 2Diese Personen sollen zur
Verschwiegenheit nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Verpflichtungsgesetz verpflichtet werden.

(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt der erste Bürgermeister oder die
erste Bürgermeisterin der Öffentlichkeit bekannt, sobald die Gründe für die Geheimhaltung
weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).

II. Vorbereitung der Sitzungen

§ 23
Einberufung 

(1) 1Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin beruft die Stadtratssitzungen ein,
wenn die Geschäftslage es erfordert oder wenn ein Viertel der Stadtratsmitglieder es schrift-
lich oder elektronisch unter Bezeichnung des Beratungsgegenstandes beantragt (Art. 46
Abs. 2 Sätze 2 und 3 GO). 2Nach Beginn der Wahlzeit und im Fall des Art. 46 Abs. 2 Satz
3 GO beruft er oder sie die Stadtratssitzung so rechtzeitig ein, dass die Sitzung spätestens
am 14. Tag nach Beginn der Wahlzeit oder nach Eingang des Verlangens bei ihm oder ihr
stattfinden kann (Art. 46 Abs. 2 Satz 4 GO).

(2) 1Die Sitzungen finden regelmäßig jeden ersten Montag um 18:30 Uhr im Sitzungssaal des
Rathauses statt. Sollte der erste Montag auf einen Feiertag fallen, findet die Sitzung am
folgenden Montag statt. 2Darüber hinaus sind weitere Sitzungen je nach Geschäftslage
möglich. 3Die zweite Augustwoche bis einschließlich die erste Septemberwoche ist Ferien-
zeit im Sinne des Art. 32 Abs. 4 Satz 1 GO; hierbei wird jeweils von vollen Wochen begin-
nend ab Montag ausgegangen. 4Die Sitzungen der Ausschüsse werden regelmäßig an ei-
nem Montag um 18:30 Uhr abgehalten; sie finden je nach Geschäftslage statt. 5In der Ein-
ladung (§ 25) kann im Einzelfall etwas anderes bestimmt werden.

(3) Die geplanten Sitzungstage werden frühzeitig in einem Sitzungsplan bekanntgegeben, der
mindestens ein halbes Jahr umfasst.

§ 24
Tagesordnung 

(1) 1Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin setzt die Tagesordnung fest.
2Rechtzeitig eingegangene Anträge von Stadtratsmitgliedern setzt der erste Bürgermeister
oder die erste Bürgermeisterin möglichst auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung. 3Ist
das nicht möglich, sind die Anträge in jedem Fall innerhalb von 3 Monaten auf die Tages-
ordnung einer Stadtratssitzung zu setzen. 4Eine materielle Vorprüfung findet nicht statt.

(2) 1In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände einzeln und inhaltlich konkretisiert
zu benennen, damit es den Stadtratsmitgliedern ermöglicht wird, sich auf die Behandlung
der jeweiligen Gegenstände vorzubereiten. 2Soweit die Konkretisierungen schutzwürdige
Daten enthalten, sollten diese den Stadtratsmitgliedern regelmäßig gesondert zur Verfü-
gung gestellt werden. 3Das gilt sowohl für öffentliche als auch für nichtöffentliche Stadtrats-
sitzungen.

(3) 1Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist jeweils unter Angabe von Ort und Zeit der
Sitzung spätestens am 3. Tag vor der Sitzung durch Anschlag an der Informationstafel des
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Neuen Rathauses bekannt zu machen (Art. 52 Abs. 1 GO). 2Die Tagesordnung nichtöffent-
licher Sitzungen wird nicht bekannt gemacht. 

(4) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öffentlichen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt
werden.

§ 25
Form und Frist für die Einladung 

(1) 1Die Stadtratsmitglieder werden schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung oder mit ih-
rem Einverständnis elektronisch zu den Sitzungen eingeladen. 2Im Falle einer elektroni-
schen Einladung werden der Sitzungstermin und der Sitzungsort durch eine E-Mail und die
Tagesordnung durch einen mit dieser E-Mail versandten Link auf ein in einem technisch
individuell gegen Zugriffe Dritter geschützten Bereich (Ratsinformationssystem) eingestell-
tes und abrufbares Dokument mitgeteilt. 3Die Tagesordnung kann bis spätestens zum Ab-
lauf des 3. Tages vor der Sitzung ergänzt werden.

(2) 1Im Falle der elektronischen Ladung geht die Tagesordnung zu, wenn die E-Mail nach Ab-
satz 1 Satz 2 im elektronischen Briefkasten des Empfängers oder bei seinem Provider ab-
rufbar eingegangen und üblicherweise mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist.

(3) 1Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen, beigefügt
werden, wenn und soweit das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der Vertraulichkeit sowie
des Datenschutzes nicht entgegenstehen. 2Die weiteren Unterlagen können schriftlich oder
elektronisch (Ratsinformationssystem im Sinne von Absatz 1 Satz 2) zur Verfügung gestellt
werden. 3Hat das Stadtratsmitglied sein Einverständnis zur elektronischen Ladung erklärt,
werden die weiteren Unterlagen grundsätzlich nur elektronisch bereitgestellt.

(4) 1Die Ladungsfrist beträgt fünf Tage; sie kann in dringenden Fällen auf drei Tage verkürzt
werden. 2Der Sitzungstag und der Tag des Zugangs der Ladung werden bei der Berech-
nung der Frist nicht mitgerechnet.

§ 26
Anträge 

(1) 1Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind schriftlich oder elektronisch an
rathaus@viechtach.de zu stellen und ausreichend zu begründen. 2Bei elektronischer Über-
mittlung sind Geheimhaltungsinteressen und der Datenschutz zu beachten; schutzwürdige
Daten sind durch De-Mail oder in verschlüsselter Form zu übermitteln. 3Anträge sollen spä-
testens bis zum neunten Tag vor der Sitzung beim ersten Bürgermeister oder der ersten
Bürgermeisterin eingereicht werden. 4Soweit ein Antrag mit Ausgaben verbunden ist, die
im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, soll er einen Deckungsvorschlag enthalten.

(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder während der Sitzung gestellte Anträge
können nachträglich in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn

1. die Angelegenheit dringlich ist und der Stadtrat der Behandlung mehrheitlich zustimmt
oder

2. sämtliche Mitglieder des Stadtrats anwesend sind und kein Mitglied der Behandlung wi-
derspricht.
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(3) Anträge zur Geschäftsordnung, z. B. Nichtbefassungsanträge, Zurückziehung eines An-
trags, u. ä., oder einfache Sachanträge, z. B. Änderungsanträge, können auch während der
Sitzung und ohne Beachtung der Form gestellt werden.

III. Sitzungsverlauf

§ 27
Eröffnung der Sitzung 

(1) 1Der oder die Vorsitzende eröffnet die Sitzung. 2Er oder sie stellt die ordnungsgemäße La-
dung der Stadtratsmitglieder sowie die Beschlussfähigkeit des Stadtrats fest und erkundigt
sich nach Einwänden gegen die Tagesordnung.

(2) Die Niederschrift über die vorausgegangene öffentliche Sitzung wird in der Regel mit der
Sitzungseinladung zugestellt. Wenn bis zum Schluss der öffentlichen Sitzung keine Ein-
wendungen erhoben werden, so gilt die Niederschrift als vom Stadtrat gemäß Art. 54 Abs.
2 GO genehmigt.

(3) Die Niederschrift über die vorangegangene nichtöffentliche Sitzung steht am Sitzungstag
von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr in der Stadtverwaltung zur Einsichtnahme für die Stadtratsmit-
glieder bereit und liegt während der Dauer der Sitzung zur Einsicht für die Stadtratsmitglie-
der auf. Wenn bis zum Schluss der nichtöffentlichen Sitzung keine Einwendungen erhoben
werden, so gilt die Niederschrift als vom Stadtrat gemäß Art. 54 Abs. 2 GO genehmigt.
Einwendungen sind ausschließlich während der nichtöffentlichen Sitzung zulässig.

§ 28
Eintritt in die Tagesordnung 

(1) 1Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der Tagesordnung festgelegten Rei-
henfolge behandelt. 2Die Reihenfolge kann durch Beschluss geändert werden.

(2) 1Soll ein Tagesordnungspunkt in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden (§ 22), so wird
darüber vorweg unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten und entschieden (Art. 52 Abs.
2 Satz 2 GO). 2Wird von vornherein zu einer nichtöffentlichen Sitzung eingeladen, gilt die
Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung als gebilligt, wenn und soweit nicht der Stadtrat an-
ders entscheidet.

(3) 1Der oder die Vorsitzende oder eine von ihm oder ihr mit der Berichterstattung beauftragte
Person trägt den Sachverhalt der einzelnen Tagesordnungspunkte vor und erläutert ihn.
2Anstelle des mündlichen Vortrags kann auf schriftliche Vorlagen verwiesen werden.

(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss behandelt worden sind, ist der Be-
schluss des Ausschusses bekannt zu geben.

(5) 1Soweit erforderlich, können auf Anordnung des oder der Vorsitzenden oder auf Beschluss
des Stadtrats Sachverständige zugezogen und gutachtlich gehört werden. 2Entsprechen-
des gilt für sonstige sachkundige Personen.
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§ 29
Beratung der Sitzungsgegenstände 

(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach dem Vortrag der Sachverständigen, er-
öffnet der oder die Vorsitzende die Beratung.

(2) 1Mitglieder des Stadtrats, die nach den Umständen annehmen müssen, von der Beratung
und Abstimmung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung wegen persönlicher Be-
teiligung (Art. 49 Abs. 1 GO) ausgeschlossen zu sein, haben dies vor Beginn der Beratung
dem oder der Vorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen. 2Entsprechendes gilt, wenn Anhalts-
punkte dieser Art während der Beratung erkennbar werden. 3Das wegen persönlicher Be-
teiligung ausgeschlossene Mitglied hat während der Beratung und Abstimmung seinen
Platz am Beratungstisch zu verlassen; es kann bei öffentlicher Sitzung im Zuhörerraum
Platz nehmen, bei nichtöffentlicher Sitzung verlässt es den Raum.

(3) 1Sitzungsteilnehmer dürfen das Wort nur ergreifen, wenn es ihnen von dem oder der  Vor-
sitzenden erteilt wird. 2Der oder die Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der
Wortmeldungen. 3Bei gleichzeitiger Wortmeldung entscheidet der oder die Vorsitzende
über die Reihenfolge. 4Bei Wortmeldungen „zur Geschäftsordnung“ ist das Wort außer der
Reihe sofort zu erteilen, 5Zuhörenden kann das Wort nicht erteilt werden.

(4) 1Redner und Rednerinnen sprechen von ihrem Platz aus; sie richten ihre Rede an den
Stadtrat. 2Die Redebeiträge müssen sich auf den jeweiligen Tagesordnungspunkt bezie-
hen.

(5) 1Während der Beratung über einen Antrag sind nur zulässig:

1. Anträge zur Geschäftsordnung,

2. Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückziehung des zu beratenden
Antrags.

2Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen; eine Beratung zur Sache 
selbst findet insoweit nicht statt.  

(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Beratung vom Vorsitzenden ge-
schlossen.

(7) 1Bei Verstoß gegen die vorstehenden Regeln zu Redebeiträgen, ruft der oder die Vorsit-
zende zur Ordnung und macht die betreffende Person auf den Verstoß aufmerksam. 2Bei
weiteren Verstößen kann der oder die Vorsitzende ihr das Wort entziehen.

(8) 1Mitglieder des Stadtrats, die die Ordnung fortgesetzt erheblich stören, kann der oder die
Vorsitzende mit Zustimmung des Stadtrats von der Sitzung ausschließen. ²Über den Aus-
schluss von weiteren Sitzungen entscheidet der Stadtrat (Art. 53 Abs. 2 GO).

(9) 1Der oder die Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder aufheben, falls Ruhe und
Ordnung im Sitzungssaal auf andere Weise nicht wiederhergestellt werden können. 2Eine
unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten Tag fortzuführen; einer neuerlichen Ein-
ladung hierzu bedarf es nicht. 3Die Beratung ist an dem Punkt fortzusetzen, an dem die
Sitzung unterbrochen wurde. 4Der oder die Vorsitzende gibt Zeit und Ort der Fortsetzung
bekannt.

V I T A b l . N r . 2 1  / 2 0 2 1



Seite 21 von 25 

§ 30
Abstimmung 

(1) 1Nach Durchführung der Beratung oder nach Annahme eines Antrags auf „Schluss der Be-
ratung" schließt der oder die Vorsitzende die Beratung und lässt über den Beratungsgegen-
stand abstimmen. 2Er oder sie vergewissert sich zuvor, ob die Beschlussfähigkeit (§ 20 Abs.
2 und 3) gegeben ist.

(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der nachstehenden Reihen-
folge abgestimmt:

1. Anträge zur Geschäftsordnung,

2. weitergehende Anträge; das sind die Anträge, die voraussichtlich einen größeren Auf-
wand erfordern oder einschneidendere Maßnahmen zum Gegenstand haben,

3. früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der spätere Antrag nicht unter die
Nrn. 1 oder 2 fällt.

(3) 1Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt abgestimmt. 2Über einzelne Teile eines
Antrags wird getrennt abgestimmt, wenn dies beschlossen wird oder der oder die Vorsit-
zende eine Teilung vornimmt.

(4) 1Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. 2Der oder die Vorsitzende formuliert
die zur Abstimmung anstehende Frage so, dass sie mit „ja" oder „nein" beantwortet werden
kann. 3Grundsätzlich wird in der Reihenfolge „ja" - „nein" abgestimmt.

(5) 1Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch Handaufheben oder auf Beschluss des
Stadtrats durch namentliche Abstimmung mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden ge-
fasst, soweit nicht im Gesetz eine besondere Mehrheit vorgeschrieben ist. 2Bei Stimmen-
gleichheit ist der Antrag abgelehnt (Art. 51 Abs. 1 GO); wird dadurch ein ausnahmsweise
negativ formulierter Antrag abgelehnt, bedeutet dies nicht die Beschlussfassung über das
Gegenteil. 3Kein Mitglied des Stadtrats darf sich der Stimme enthalten (Art. 48 Abs. 1 Satz
2 GO).

(6) 1Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende zu
zählen. 2Das Abstimmungsergebnis ist unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu ge-
ben; dabei ist festzustellen, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt ist.

(7) 1Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung die Be-
ratung und Abstimmung nicht nochmals aufgenommen werden, wenn nicht alle Mitglieder,
die an der Abstimmung teilgenommen haben, mit der Wiederholung einverstanden sind. 2In
einer späteren Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen, ein bereits zur
Abstimmung gebrachter Beratungsgegenstand insbesondere dann erneut behandelt wer-
den, wenn neue Tatsachen oder neue gewichtige Gesichtspunkte vorliegen und der Bera-
tungsgegenstand ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetzt wurde.

§ 31
Wahlen 

(1) Für Entscheidungen des Stadtrats, die in der Gemeindeordnung oder in anderen Rechts-
vorschriften als Wahlen bezeichnet werden, gilt Art. 51 Abs. 3 GO, soweit in anderen
Rechtsvorschriften nichts Abweichendes bestimmt ist.
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(2) 1Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln vorgenommen. 2Ungültig sind
insbesondere Neinstimmen, leere Stimmzettel und solche Stimmzettel, die den Namen des
Gewählten nicht eindeutig ersehen lassen oder aufgrund von Kennzeichen oder ähnlichem
das Wahlgeheimnis verletzen können.

(3) 1Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 2Ist min-
destens die Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. 3Ist die
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und erhält niemand mehr als die Hälfte der ab-
gegebenen gültigen Stimmen, findet Stichwahl unter den beiden sich bewerbenden Perso-
nen mit den höchsten Stimmenzahlen statt. 4Haben im ersten Wahlgang mehr als zwei
Personen die gleiche höchste Stimmenzahl, wird die Wahl wiederholt. 5Haben mehrere Per-
sonen die gleiche zweithöchste Stimmenzahl, entscheidet das Los darüber, wer von ihnen
in die Stichwahl kommt. 6Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet gleichfalls das
Los.

§ 32
Anfragen 

1Die Stadtratsmitglieder können in jeder Sitzung nach Erledigung der Tagesordnung an den 
Vorsitzenden oder die Vorsitzende Anfragen über solche Gegenstände richten, die in die Zu-
ständigkeit des Stadtrats fallen und nicht auf der Tagesordnung stehen und spätestens am Sit-
zungstag bis 08:00 Uhr schriftlich oder elektronisch beim ersten Bürgermeister bzw. dem Ge-
schäftsleiter angemeldet wurden. 2Nach Möglichkeit sollen der oder die Vorsitzende oder anwe-
sende Stadtbedienstete solche Anfragen sofort beantwortet werden. 3Ist das nicht möglich, so 
werden sie in der nächsten Sitzung oder schriftlich beantwortet. 4Eine Aussprache über Anfra-
gen findet in der Sitzung grundsätzlich nicht statt. 

§ 33
Beendigung der Sitzung 

Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen schließt der Vorsitzende oder die 
Vorsitzende die Sitzung. 

IV. Sitzungsniederschrift

§ 34
Form und Inhalt 

(1) 1Über die Sitzungen des Stadtrats werden Niederschriften gefertigt, deren Inhalt sich nach
Art. 54 Abs. 1 GO richtet. 2Die Niederschriften werden getrennt nach öffentlichen und nicht-
öffentlichen Tagesordnungspunkten geführt. 3Niederschriften sind jahrgangsweise oder
nach Wahlperioden zu binden. 4Die Sitzungsniederschrift wird in der Regel als Beschluss-
buch geführt.

(2) 1Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift können Tonaufnahmen gefertigt werden.
2Der Tonträger ist unverzüglich nach Genehmigung der Niederschrift zu löschen und darf
Außenstehenden nicht zugänglich gemacht werden.

(3) 1Ist ein Mitglied des Stadtrats bei einer Beschlussfassung abwesend, so ist dies in der Nie-
derschrift besonders zu vermerken. 2Jedes Mitglied kann verlangen, dass in der Nieder-
schrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat (Art. 54 Abs. 1 Satz 3 GO).
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(4) Die Niederschrift ist von dem oder der Vorsitzenden und von dem Schriftführer oder der
Schriftführerin zu unterzeichnen und vom Stadtrat zu genehmigen (Art. 54 Abs. 2 GO).

(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten geführt.

§ 35
Einsichtnahme und Abschrifterteilung 

(1) In die Niederschriften über öffentliche Sitzungen können alle Stadtbürger und Stadtbürge-
rinnen Einsicht nehmen; dasselbe gilt für auswärts wohnende Personen hinsichtlich ihres
Grundbesitzes oder ihrer gewerblichen Niederlassungen im Stadtgebiet (Art. 54 Abs. 3 Satz
2 GO).

(2) 1Stadtratsmitglieder können jederzeit die Niederschriften über öffentliche und nichtöffentli-
che Sitzungen einsehen und sich Abschriften der in öffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse erteilen lassen (Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO). 2Abschriften von Beschlüssen, die in
nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, können sie verlangen, wenn die Gründe für die
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 i. V. m. Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO).

(3) 1Niederschriften über öffentliche Sitzungen können den Stadtratsmitgliedern im Ratsinfor-
mationssystem zur Verfügung gestellt werden. 2Gleiches gilt für Beschlüsse, die in nichtöf-
fentlicher Sitzung gefasst wurden, wenn die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen
sind.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Niederschriften früherer Wahlzeiten.

(5) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die Stadtratsmitglieder jederzeit die Be-
richte über die Prüfungen einsehen (Art. 102 Abs. 4 GO); Abschriften werden nicht erteilt.

V. Geschäftsgang der Ausschüsse

§ 36
Anwendbare Bestimmungen 

(1) 1Für den Geschäftsgang der Ausschüsse gelten die §§ 19 bis 35 sinngemäß. 2 Stadtrats-
mitglieder, die einem Ausschuss nicht angehören, erhalten die Ladungen zu den Sitzungen
nebst Tagesordnung nachrichtlich.

(2) 1Mitglieder des Stadtrats können in der Sitzung eines Ausschusses, dem sie nicht angehö-
ren, nur als Zuhörer anwesend sein. 2Berät ein Ausschuss über den Antrag eines Stadtrats-
mitglieds, das diesem Ausschuss nicht angehört, so gibt der Ausschuss dem Antragsteller
Gelegenheit, seinen Antrag mündlich zu begründen. 3Satz 1 und 2 gelten für öffentliche und
nichtöffentliche Sitzungen.
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VI. Bekanntmachung von Satzungen und Verordnungen

§ 37
Art der Bekanntmachung 

Satzungen und Verordnungen werden durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt amtlich 
bekannt gemacht. 

C. Schlussbestimmungen

§ 38
Anwendung der Geschäftsordnung auf die Kindergartenstiftung Viechtach 

Die Bestimmungen dieser Geschäftsordnung gelten sinngemäß für die Verwaltung der Kinder-
gartenstiftung Viechtach. 

§ 39
Richtlinien zu den Erheblichkeitsgrenzen der GO 

(1) Für den Vollzug des Haushalts der Stadt und der Kindergartenstiftung Viechtach gelten als
Richtlinien folgende Erheblichkeitsgrenzen zur Orientierung:

1. Art. 66 Abs. 4 GO:
Mehrausgaben in erheblichem Umfang liegen bei einer Haushaltsstelle nur dann vor,
wenn sie mehr als 50.000 Euro betragen.

2. Art. 68 Abs. 2 Nr. 2 GO:
Erheblich sind Mehrausgaben bei einer Haushaltsstelle nur dann, wenn sie 5 v.H. des
gesamten Haushaltsvolumens ausmachen.

3. Art. 68 Abs. 3 Nr. 1 GO:
Eine Ausgabe ist erheblich, wenn sie 3 v.H. des Volumens des Vermögenshaushalts
erreicht.

(2) Von den Richtlinien kann im Einzelfall durch Beschluss des Stadtrats abgewichen werden.

§ 40
Änderung der Geschäftsordnung 

Vorstehende Geschäftsordnung kann durch Beschluss des Stadtrats geändert werden. 

§ 41
Verteilung der Geschäftsordnung 

1Jedes Mitglied des Stadtrats erhält ein elektronisches Exemplar der Geschäftsordnung. 2Im 
Übrigen wird die Geschäftsordnung im Ratsinformationssystem und auf der Internetseite der 
Stadt veröffentlicht. 
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§ 42
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

1Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 01.05.2020 in Kraft. ²Gleichzeitig tritt die Ge-
schäftsordnung vom 16.05.2014 außer Kraft.  

Viechtach, 12.05.2020 

Wittmann 
erster Bürgermeister 
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